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Präsident Dr. Dr. Hundhammer eröffnet die Sit
zung um 15 Uhr. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 165. 
Vollsitzung des Bayerischen Landtages. 

Der Schriftführer ver liest das Ve:rzeichnis der 
vorliegenden Entschuldigungen. 

Gräßle~, Schriftführer: Nach Artikel 5 Absatz 2 
des Aufwandsentschädigungsgesetzes sind entschul
digt oder beurlaubt die Abgeordneten Albert, Falb, 
Dr. Franke, Gegenwarth, von Haniel-Niethammer, 
Hofmann Leopold, Kerber, Mader, Roßmann und 
Wolf Franz. 

Präsident Dr. Hundhammer: Im Zusammenhang 
mit ihrer Wahl in den Bundestag haben folgende 
Mitglieder des Bayerischen Landtages ihr Mandat 
niedergelegt: Demmelmeier, Geiger, Dr. Keller und 
Dr. Oberländer. An ihre Stelle sind als Ersatzmän
ner in den Landtag eingetreten: Für Demmelmeier 
der Herr Abgeordnete Dr. Heubl, -für Geiger der 
Herr Abgeordnete Ramelsberger, für Dr. Keller der 
Herr Abgeordnete Roth, für Dr. OberUinder der 
HerrAbgeordnete Peterlik. Ich heiße die neuen Mit
glieder des Hohen Hauses hier willkommen. 

Außerdem ist in den Landtag eingetreten an 
Stelle des Abgeordneten Heinz Beck, der sein Man
dat niedergelegt hat, der Herr Abgeordnete Gareis. 
Ich begrüße auch ihn hier im Hohen Hause, 

Die Landtagsfraktion der Bayernpartei teilt mit, 
daß die Abgeordneten Lallinger und Volkholz nicht 
mehr ihrer Fraktion angehören. Das Hohe Haus 
nimmt hiervon Kenntnis. 

Meine Damen und Herren! Dei' Herr Kollege 
Professor Dr. Franke hat gestern abend, wie viele 
von Ihnen inzwischen wahrscheinlich schon er
fahren haben, in dem von seiner Frau gesteuerten 

Wagen auf der Autobahn in der Nähe von Freising 
einen sehr schweren Unglücksfall erlitten. Die Frau 
des Kollegen Dr. Franke ist tot, er selbst liegt im 
Krankenhaus. Ich habe ihm persönlich und im Na
men des Bayerischen Landtages meine Teilnahme 
an dem sehr schweren Unfall und zugleich an dem 
Verlust seiner Frau zum Ausdruck gebracht. 

Die Abgeordneten des Bayerischen Landtages 
haben auf Grund eines Besc;hlusses des Ältesten
rats in der vorvergangenen Woche davon Abstand 
genommen, eine Sondersitzung zum Gedenken der 
noch in Kriegsgefangenschaft Befindlichen abzuhal
ten. Wir haben dies im vorausgegangenen Jahr ge
tan. Unsere Anteilnahme an dem Schicksal der 
immer noch Gefangenen ist wiederholt,- und zwar 
mit Nachdruck, zum Ausdruck gebracht worden. 
Dafür wurde heuer beschlossen, in der Form einer 
freiwilligen Spende zur Förderung der Paketaktion 
für l{riegsgefangene eine praktische Hilfe zu lei
sten. Es wurde für diesen Zweck insgesamt ein 
Betrag 'von 5940 DM aufgebracht. Auf Grund eines 
Beschlusses des Präsidiums vom 28. Oktober wird 
dieser Betrag in gleichen Teilen an den Katholi
schen Caritasverband, an das Evangelische Hilfs
werk und an das Bayerische Rote Kreuz über
wiesen werden. 

Die Landtagsfraktion des Gesamtdeutschen 
Blocks EHE teilt mit Schreiben vom 29. Oktober 
mit, daß der Abgeordnete Simmel aus dem Präsi
dip.m des Bayerischen Landtags ausscheidet. An 
seiner Stelle schlägt die Fraktion den Herrn Abge
ordneten Viktor Elzer vor. Ich schlage vor, die 
Wahl gemäß § 10 in Verbindung mit § 25 Absatz 2 
der Geschäftsordnung durch einfache Abstimmung 
vorzunehmen. - Das Haus ist damit einverstan
den. Ich bitte diejenigen, die mit der Wahl des 
Herrn Abgeordneten Elzer als Schriftführer in das 
Präsidium an Stelle des ausscheidenden Abgeord
neten Simmel einverstanden sind, sich vom Platze 
zu erheben. - Das ist einstimmig der Fall. 

' 
Die Fraktion der SPD gibt folgende Änderungen 

in der Ausschußbesetzung bekannt: Rechts- und 
Verfassungsausschuß Abgeordneter Loos an Stelle 
des Abgeordneten Thi~, Abgeordneter Förster 
an Stelle des Abgeoraneten Bauer Hannsheinz. 
Ausschuß für den Staatshaushalt Abgeordneter 
Kunath an Stelle des AbgeordnetE~n Op den Orth. 
Ausschuß für Eingaben und Beschwerden Abge
ordneter Mader an Stelle desAbgeotdneten Hauffe. 
Ausschuß für kulfürpolitische Angelegenheiten 
Abgeordneter Machnig an Stelle des Abgeordneten 
Thieefe. Ausschuß für Angelegenheiten der Hei
matv'ertriebenen Abgeordneter Machnig an Stelle 
des Abgeordneten Frenzel, Abgeordneter GÖtz an 
Stelle des Abgeordneten Hauffe. Ausschuß für 
Grenzlandfragen Abgeordneter Götz an Stelle des 
Abgeordneten Op den Orth. Ausschuß für die Ge.., 
schäftsordnung Abgeordneter Gräßler an Stelle 
des Abgeordneten Frenzel. Ausschuß zur Informa
tion über Bundesangelegenheiten Abgeordneter 
von Rudolph an Stelle des Herrn Abgeordneten 
Th~ril.e. Untersuchungsausschuß für das Residenz
theater Abgeordneter Kiene an Stelle des Abge
ordneten Hauffe. - Das Rohe Haus ist damit ein
verstanden. 
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(Präsident Dr. Hundhamme1•) 

Seit der letzten Plenarsitzung sind folgende Re
gierungsvodagen in den Einlauf gekommen: 

1. der Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung 
und Ergänzung des Wohnraumbewirtschaf
tungsgesetzes. - Mit diesem Gesetzentwurf 
befaßt sich der Ausschuß für Rechts- und Ver
fassungsfragen; 

2. der Entwurf eines Gesetzes über versorgungs
rechtliche Maßnahmen. - Dieser Gesetzent
wurf kommt zunächst im Besoldungsausschuß 
und später im Haushaltsausschuß zur Bera
tung. 

- Dagegen erhebt sich keine Erinnerung. 

Nach einer Mitteilung des Herrn Präsidenten des 
Bayerischen Senats hat der Senat beschlossen, 
gegen folgende Gesetze keine Einwendungen zu er
heben: 

1. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Bayerische Staatsbank, 

2. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Grundsteuerfreiheit und Gebührenfreiheit für 
den sozialen Wohnungsbau, 

3. Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Verhältnisse der Lehrer an wissen
schaftlichen Hochschulen, 

4. Gesetz über die Entnazifizierung der Kriegs
gefangenen und Zivilverschleppt~n. 

Dagegen sind Einwendungen erhoben worden 
gegen das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
den Senat. Diese Angelegenheit steht bereits auf 
der Tagesordnung ~er heutigen Sitzung. 

Zum Sitzungs ver 1 auf möchte ich bemer
ken, daß geplant ist, in dieser Woche heute, Diens
tag,· morgen und am Donnerstag Vollsitzungen zu 
halten. Dagegen wird am Freitag voraussichtlich 
keine Vollsitzung sein, und zwar auch im Zusam
menhang mit dem Umstand, daß die Mitglieder des 
Pfalz-Ausschusses die Reise in die Pfalz machen. 

Wir treten nunmehr in die Tagesordnun15 ein. 
Ich rufe auf: 

Z1fff.er 1: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

AlJS erster FragesteHer erhält das W o!l'.'t der Herr 
hbgeordnete Helmerich. 

Helmerich '(OSU): iHe!l'.'r Präsiident, Hohes Haus! 
Meine Fr.age richtet sich an den Herrn Finanzmini
ster. 

Am 23. Juli dieses Jahres hat die Unwetterkata
strophe im Vils- und Rottal nlicht unbeträchtliche 
Schäden verursacht. •DJe Geschädigten e!l'.'hielten 
SteueTs1mndung. Wann dürfen die betreffenden 
Fhrnnzämte!l'.' 1die Richtlinien ·erwarten, die den Er
l.aß der Steuer entsprechend deT Höhe des Scha
dens regeln? · 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
diies•er Fria.ge •eTteüe lieh das Wrnrt dem lHerrn Staats
m~nister der FJnanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Diile Finanz
ämter halben !bereits das Ausmaß de!!.' Schäden in 
den ednz·elnen Bezlirken festgestellt. Die a1bschlie
ßende Besprechung mit den Vertreteirn. des Bauern-

. v•eribandes wird voraussichtlich im Lauie des Mo
nats Nov•em!ber, spätestens Anfang [)ezember 1953 
stattfinden. Dann werden die ÜibeTlegungen ange-. 
stellt, wie weit we:gen der Schäden, die die ein
z·elnen '.erlitten !haben, die iElinkommernsteuea:- er
mäßigt werden lmnn. 

Präsident Dr .. Hundhammer: Es folgt als Frag•e
steller der He:rr Abgeordnete Högn. 

Högn (1Slf',D): Her1r P·räsident, meine 'Damen und 
Heriren! Meine Anfrage 11ichtet sdch an den Herrn 
St.a.iatsminister für Wii!l'.'tschaft. 

P.resseme1dungen zufolge hat das Marktredwitzer 
Zweigwerk der Württembe!l'.'gischen Werkzeug-, 
Maschinen- und Schlepper>faibrik Allg.aier seinen 
sämtlichen Angestellten 'Uilld Arbeii.tern gekündj.gt. 
Damit verl>ieren wi·ede•r 120 .AJrbeiter und Ange
stellte im Grenzg•elbliet rihren Arrbe:itsp1atz. 

F·erne:r ging durch d~e Presse die Mitteä.lung, daß 
diie Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin iihren im 
Krieg nach Selb ver1egten Zweigbetme1b nach Ber
lin zurücknehmen wdll. 

Ist das Sta.iatsmlinisteriwn füT Wi!l'.'tscbJad't und 
V-er.keihr in detr L1ag·e, etwas 1zu tun, um di!ese Ent
wJcklung mit ihren ibedauerl:ichen Auswirkungen 
für die Arbeti.tnehmerschaft aufatuihalten? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zu:r Beantwortung 
der Frage 1erteile ich das Wort dem He:rrn Staats
sek11etär im Staatsministedum für Wiirtsch,aft und 
VeTtkehr. 

Dr. Guthsmuths, StaatssekTetär: Herr Präsüident, 
meti.ne 'Damen und lHerren! Di:e Anfoage beschäftigt 
sä.eh mit zwei verschiedenen Gegenständen. 

Ich .antworte "zuerst auf die F1r.age JJJach der 
StHlegung des Betriebs Allgaier. Der rzmr .stmegung 
·kommende Betrieb lin Marktredwitz ~st e•in Zweig
betdetb der Firma Alligaieir Maschinenha.u GmbH, 
Frii.edl'ichshad~en, die ihrerseits •eine Tochtergesell
schaft der Firma Al1gia·i•er Werkzeugbau GmbH, 
Ulhiingen, ist. In dies1en tbeti.den 1Stammweir·ken wird 
die Herstellung von Ackerschleppern verschiedener 
Typen, im Werk Uhingen arußerdem noch die Her
·stell:ung von P.reßwerkzeugen und B1echpreßteri.len 
für den Kr1a·ftfahr2e'U:g- und KarosseI1iebau, betrJe
ben. Die beiden vorgenannten Bet11i:e:be lieg·en in 
Württemberg. 

Der Zweigbetrieb Marktredwitz wurde im Jahre 
1952 von der in KonkUJI's geratenen Maschinen
fäibrik Zaihn üibernommen, die die Vertretung der 
Firma k11gaier Maschiinenbau GmlbH innehatte. 
Der Zwe1gibetdeib Ma11ktredwitz •mibe:itete in deT 
folgenden Zeit a1s ·Zwischen'heal'beitungsbetrieb 
füT die ibei!den Stammwer•ke lin Württemberg. Er 
·erhielt duirchschnittltich monatEch 100 Tonnen .an 
Rohteilen vom Werk Uhing·en angeliefert und lie-· 
ferte diese nach Bearbeiirunig an 1dä:e Werke Uihiingen· 
und FriedlI'ichs'htafen zurück. 
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Im J:ahl"e 1952 ibestand auf dem Ackenschlepper
geib~et noch eine Konjunktuir, rue Ü!ber die Voll
beschäftigung der ·Stammbetrieibe ib:inaus die Aus- · 
1astung des Zweri·gbetrieibes ohne weriteres ermög
lichte. Auch kostenmäßig konnte die nicht uner
hebliche F:rachtbelastung, die sich aus den Trans
porten zwrischen Zweigwerk und Stammwerken e:r
ga!b - s1:e ibetrug im Jah:ve 1952 rund 150 000 DM-, 
vom Umsiatz g.etragen 1werden. 

Seit dem letzten Vie!rtelj:aihr des Jahr.es 1952 
setzte im Ackersch1eppe1Dabsiatz eine stark rück
läufige Absatz- und Preisentwicklung ein, teilweise 
rbetdringt 1dlu:rch 1die im Export auf.getretenen Hemm
ntlsse. lDiese Entwicklung !hatte die Amwirikung, 
daß das Zweigwerik Marktredwitz zu eine1r Be
lastung für rdie :Stammfirma in Wüirttemlberg wurde. 
Dre im Interesse der Weibeirführung des Zwerig
w&kes Markt:vedwitz d.n A'USsicht genommene Ein
bezd!ehung des Werkes in die „iFrachthllf.e für Ost-· 
hay&n" hätte nicht ausgered.cht, um die angedeu
teten Mehrkosten ·aiuch nur in etwa a1Us1zugleichen. 

iD~e D'.iir·ektion der Fü.rma AHg.aier Maschinenib1au 
GmbH hat sich desihaLb entschlossen, den Betr.ieib 
lin Mia!rktredwitz iarb 1. Dezember 1953 stillzu1egen. 
Sie ihat jedoch Verhandlung·en eing·eleitet, rum das 
WeTk in ande!rre \Hände Ülberzuiführen llnd ilie Fort
führung des Betrliehes zu ·eQ'möglichen. Das Ergeb
nis dieser Bemühung·en, die vom bayerischen Sta:ats
miill.ISterüum für Wirtschaft und V·erkehr unteT
stützt weT!den, ist raibZJUwarten. 

Zum z.weiten Tdl deir Anfriaig·e, die die Staatliche 
Porzellanmanufaktur Selb ibetrirfft, 1dairf ;ich folgen
des mitteilen. Zu ddceser Anfoaige wli.rd das. Bayeri
sch·e Staatsmin1ste!rd.um der FinanJZen, das seit län
gerer Zeit mit detr veirmögensriechtlichen Seite der 
Ang.elegemeit ibediaßt äst, später noch eine Eriltlä
rung ;ahg1eben. Vom Bayerischen .Staiatsmd.nisterium 
f.ür Wtiirtschaft unrd Vierkehr ist folgendes :liestzu
stellen: 

DeQ' Bemeib deT Staatlichen Porz·el1anmanuf.a.ktu.r 
Berlin, 'ein ehemaliger prreußfuscher Staiatshetriieb, 
WiUDde im J;ahß:'e 1943 im Zuge der Kriegsereignisse 
„ vm:übe[['!g•eihe'TI!d" von iBeirliin nach :Selb lin Ober
franken verlegt, wo er seitdem in 1gepachteten und 
unzur.e~chenden Räumen, dd.e Eigentum der Firma 
Loren:z Hutschen!l'.'eutil:rer sind, proviso!rdcsch unt•er-

. geb!racht ist. :Seit längerer Zeit slind ibei der Werks
leitung Erwä1gungien :im Gang•e, tdas. 1besteihende 
Provisorium dua:ch ·eine daiuerhia·ft·e Lösung zu be
enden. Berlin ihat rwolhl nrlie •einen Zwe.if.el darnbeT 
g•elassen, daß der J3etrieb, der theute über 300 Ar
bed.ter, davon 40 Prozent 1aus. iBeTlin !Evakul!e·rte, be
schäftigt, eines 'Dages wd!eder nach J3erJin zu:rück
verlegt rw;e;rden wird. 

Die drei Fraktionen der Soztl:al!demo.kmtischen 
Partei, der Chris.füch-lDemokxafilschen Umon und 
der Freien Demokr.atischen P1aTtei des Berliner Ab
georidnetenh:aus•es !ha!ben vor kurz.em d.n ed.nem ein
stimmig iangenommenen Antrag .gefordert, daß de·r 
Zweighetrli.elb Sel!b der Staiatlichen Manillfaktur Ber
lin unter die Verfügungsge:walt des Berline1r Se-

nats gestellt urud rdie 1giesamte Produktion des Wer
k•es Selb nach Eerld.n üibe11gefüihrt we:vden soll. 

Das Bayerä.sche Staatsministerli.um für Wd,!['tschaft 
und Ver.kehr !hatte sich ibe:veits iE:rJJde des Jra!hres 
1952 mit dem ·Bay.erli.ISchen 1Staiatsminister.ium der 
Finanzen ti.n Verlbindung gesetzt, um lin de:r Ange
legeniheit eine Klärung the:vbedzuführen. Dias Finanz
ministerium ist dar.aiufhtin an den Bediner Senator 
für Fdnanzen ihemng.etreten und ihiat vorrgeschla
gen, für ddce Manufaktur einen Heirat zu ibilJden, 
detr sd.ch ·auch mit der „Stand!ortsfr.age Se1b" be:lias
sen sollte urud in dem 1auch das Bayer.ische Sta!ats
md:nisterium für Wirtschaft und Vier.kehr vertr·eten 
sein sollte. lDllie :Stadt Berlin hat sich ·zu mesem 
Vorschfa.g tbis lheillte nii.cht geäußert. Wenn der Be
trd,e1b der Ma'llluf.a.ktur; der iheute künsfüerisches und 
technisches Porziel1an ihenstent, auf dd:e Drauer in 
Selb oder :in BaJnern lbl1e:ihen soll, wii.rd er ohne 
Zwei:liel neue BetcieibsTäume tbenö1lligen. Ob und 
geg1e1benen'.lia.l1s von welcher Seite die erforrdeTlichen 
Mittel - •es hand!elt sd.ch um meihrer1e Millionen 
Mark - aufgrelbracht werrden können, steht dahin. 
Vor allem .aber müßrte rumindest •d!ie vermögens
r.echtliche :Seii.te rdeir Angelegenheit durch das. Baye-

. r'ischre 1Staatsministerium der mi'lllan:zen geJtlärt wer
den. Dias Firrarrzminisuerium !hat sd:ch nach Unter
richtung iD!Z'WÜschen -ernerut mit 1dem iBundesfinanz
ministerium und idem iB'erlineQ' Senator für Finan
:zen li.n Vieribirudung g1esetzt, damit es üJber den 
neues.ten ;Stand der Angeleg·enhe!i.t offiziell. unteT
richtet wti.:rid. Dias E·:rig·eibnis rdlieser Hemühu'TI!gen muß 
zunächst noch 1abg1ewartet we11den. 

Im ü:b!rig·en lb:andelt •es sich lhi.1er wohl nicht um 
eti.ne ·echte Abwanderung, sondern um eine Rück
verlegung. Trotzrdem soll im Eii.nv·ernehmen mit dem 
Bayerli.schen Staiatsmindc\Siterlium der Finanzen ver
sucht werden, 1drl!e Rückverlegung zu verme.iden. 

Präsident Dr. Rundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Dr. Sturm. 

Dr. Sturm (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister für UnterI"icht und Kultus. 

Nach mir vorliegenden Informationen weist die 
praktische Handhabung der Lernmittelfreiheit 
große Mängel und Nachteile auf, so daß sie den 
damit verfolgten Zweck mehr oder minder nicht 
erfüllt und sowohl den Eltern der Schüler wie den 
Lehrkräften berechtigten Anlaß zu Klagen gibt. 

.A!bgesehen von dem umständlichen und zeit
raubenden Verfahren der Anforderung der Geld
mittel für jedes einzelne Lernmit~el reichen diese 
spärlichen Beträge, die im allgemeinen zwei Drittel 
der beantragten Summe ausmachen, nicht aus, um · 
jedem, Schüler auch nur die allernotw.endigsten 
und für das häusld.che Studium unentbehrlichen 
Lehrbücher, wie Grammatiken für Fremdsprachen, 
zuzuteilen. Di:e Folge ist, daß sich in der Regel zwei 
bis drei Schüler in den Gebrauch einer Grammatik 
oder sonst eines Lehrbuches teilen müssen. Ein 
weiterer Mißstand ist, daß gerade Kinder minder
bemittelter Eltern bei der Zuteilung zu kurz kom
men. 



---------·--·· ----------·----------·--·----- --·-·----·----- ---------- ·-----· -------------------------------- --

Bayerischer Landtag - 165. Sitzung. Dienstag, den 3. November 1953 171 

(Dr. Sturm [BP]) 

Ich frage daher den Herrn Sta·atsminister, ob 
und welche Maßnahmen beabsichtigt S'ind, um die
sen Mißständen ·abzuhelfen. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird 
durch den Herrn Staatsminister für Unterricht und 
Kultus beantwortet. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Die Schwierigkeiten im 
Vollzug der Lernmittelfreiheit sind im System die
ser Einrichtung selbst begründet. Da sich Schul
jahr und Rechnungsjahr nicht decken, müssen bei
spielsweise die staatlichen höheren Schulen die 
Mittel für das Haushaltsjahr 1954/55 bereits vor 
Aufstellung des Haushaltsvoranschlags 1954, das 
heißt im Sommer 1953, anfordern. Diese Mittel 
werden dann im Sommer 1954 den Schulen zur 
Verwendung zugewiesen. In dem ab 1. September 
1954 beginnenden Schuljahr, erst kurz vor dem 
1. September, stellt sich aber der Bedarf an neu 
anzuschaffenden Schulbüchern endgültig heraus. 
Daß dann zwischen den im Jahr vorher auf Grund 
einer Schätzung angeforderten Mitteln und dem, 
was nun wirklich gebraucht wird, im Einzelfall 
eine fühlbare Differenz entstehen kann, ist klar. 

Das· Kultusministerium fordert die Mittel nach· 
den Erfahrungen der Rechnungsergebnisse des 
Vorjahres an und teilt sie nach den Anforderungen 
der Schulen zu. Im, Bereich der staatlichen höheren 
Schulen können im großen und ganzen so viele 
Mittel zugeteilt werden, wie die Schulen für Lern
mittel anfordern. Daß Schüler ohne die wichtig
sten Lernmittel arbeiten müssen, dürfte hier nur 
in seltenen Ausnahmefällen und nur vorüber
gehend vorkommen. 

Anders liegt die Sache allerdings dort, wo nicht 
der Staat Träger des sächlichen Schulbedarfs ist, 
also etwa bei den Volksschulen. Hier geht die 
Lernmittelfreiheit auf Kosten der Gemeinden. iOer 

. Staat gibt lediglich Zuschüsse, und zwar bis zu 
662/a Prozent des erforderHchen Aufwandes. So
weit Gemeinclen bei der Anschaffung von Büchern 
zögern oder sparen, mag es vorkommen, daß sich 
mehrere Kinder in den Gebrauch eines wichtigen 
Schulbuches teilen müssen. Es ist mir nicht be
kanntgeworden, daß das die Regel sein soll. Das 
Gesetz über die Lernmittelfreiheit deutet selbst an, 

· daß die Eltern, soweit sie dazu in der Lage sind, 
die Lernmittel ihrerseits anschaffen sollen. Es liegt 
im natürlichen Sparsamkeitsstreben der Schul
träger, diesen Umstand mit zu veranschla:gen und 
zunächst entsprechend weniger Bücher bereitzu
stellen. Schaffen dann die Eltern weniger Bücher 
an, 1al.s erw.artet, rd:ann entstehen wi!ederum Sch'Wli.e
rigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, warum 
gerade Kinder minderbemittelter Eltern bei. der 
Zuteilung von lernmittelfreien Büchern zu kurz 
kommen sollen. Ich bin im Gegenteil davon über
zeugt, daß die. verantwortlichen Lehrer die Lern
mittelfreiheit objektiv und auch sozial handhaben. 
Dem Ministerium sind bis jetzt Mißstände, die zu 
einem aufsichtlichen Einschreiten gegen die Träger 

des sächlichen Schulbedarfs Anlaß geboten hätten, 
nicht bekanntgeworden. Ich bitte den Herrn Ab
geordneten, mir die der Anfrage zugrunde liegen
den Einzelfälle namhaft zu machen, damit ich sie 
überprüfen lassen kann .. 

(Abg. Dr. Sturm: Ich behalte mir einen 
weiteren Antrag in dieser Sache vor.) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller folgt der Herr Abgeordnete· Dr. Soetming; 
ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Soenning (CSU): Herr Präsiderit, meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Meine Anfrage rich
tet sich an den Herrn Finanzminister. Das staat
liche Gesundheitsamt erklärt, daß die stationäre 
Versorgung von Infektionskranken und der Schutz 
der übrigen Bevölkerung vor Ansteckung im Stadt-. 
und Landkreis Memmingen nicht gesichert sind. 
Dieser Notzustand ist nur durch Vermehrung der 
Bettenzahl des BRK-Infektionsluankenhauses in 
Buxheim. zu überwinden. Das Bayerische Rote 
Kreuz hat sich ·verbindlich bereit erklärt, mehr 
Betten für Infektionskranke zu beschaffen, wenn 
unter annehmbaren Bedingungen der Ankauf des 
ehemaligen NSV-Heimes Buxhei:ri:J., in welchem seit 
Jahren die Infektionsabteilung untergebracht ist, 
durch das Finanzministerium endgültig gesichert 
ist. 
' Ich frage den Herrn Finanzminister, ob er be
reit ist, die seit Jahren laufenden Verkaufsver
handlungen abzuschließen und dabei zu berück
_sichtigen, daß es im Interesse der Volksgesundheit 
und der Gemeinnützigkeit nicht zu verantworten 
wäre, rein fiskalische Erwägungen in· den Vorder
grund zu stellen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Eeantwortung 
dieser Frage erteile ich dem Herrn Staatsminister 
der Finanzen das Wort. 

Zietoo;.:a, Staatsminister: Hohes Haus! Das Finanz
mi::.-.1sterium war und ist bereit, das Anwesen an 
das Bayerische Rote Kreuz zu verfoaufen. Gegen 
eine Übertragung des Eigentums an dem Anwesen 
auf das Bayerische Rote Kreuz im gegenwärtigen 
Zeitpunkt haben aber der Landrat von Memmin
gen, Ihr Fraktionskollege Dr. Lenz, Herr Abgeord
neter Dr: Soenning, und die Gemeinde Buxheim 
Einspruch erhoben mit der Begründung, daß das 
Infektionskrankenhaus gewisse Gefahren für die 
Gemeinde und ihre Bewohner bringe und den 
Fremdenverkehr in Bu:x,heim beeinträchtige. Der 
sofortige Verkauf des Anwesens an das Bayerische 
Rote Kreuz wäre zu erwägen, wenn der Landkreis 
und die Gemeinde Buxheim ihre bisherigen Ein~ 
wände .zurückziehen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Stellung einer 
Zusatzfrage erteile ich nochmals das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Dr. Soenning. 

Dr. Soenning (CSU): Herr Finanzminister! Hal
ten Sie die Begründung . für stichhaltig, nachdem 
sich das Bayerische Rote Kreuz bereit erklärt hat, 
die Infektionsabteilung nur solange in Buxheim 
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zu belassen, bis im Stadt- und Landkreis ein neues 
Infektionskrankenhaus gebaut worden ist, daß also 
mit anderen Worten die Bedingungen für Buxheim 
bereits insofern erfüllt sind, als das Infektions
krankenhaus kein Dauerzustand sein soll? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Zusatzfrage erteile ich nochmals das Wort dem 
Herrn Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Sta:ats:rniru.ster: Ich kiarm mich nur auf 
den letzten Satz meiner Antwort beziehen: Wenn 
die Einsprüche zurückgenommen werden, wird das 
Gebäude verkauft werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Dr. Fischer. 

Dr. Fischer (CSU): Meine Anfrage richtet sich 
an den Herrn Staatsminister für Unterricht und 
Kultus. 

Im JuH 1953 behandelte der Haushaltsausschuß 
des Landtages den Antrag, dem immer mehr fort
schreitenden Verfallszustand des Regensburger 
Domes raschestens und wirksam zu begegnen. Es 
wurde dabei allseits die Notwendigkeit sofortiger 
Abhilfe nicht nur zur Erhaltung des bedeutendsten 
gotischen Bauwerkes in Bayern, sondern auch zur 
Beseitigung der ständig zunehmenden Gefährdung 
von Leben und. Eigentum anerkannt. Bis heute 
sind jedoch ausreichende und den Staat vor Haft
ansprüchen schlitzende Maßnahmen unterblieben. 
Ich frage den Herrn Staatsminister, ob und bis 
wann mit solchen Maßnahmen zu rechnen ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird be
antwortet durch den Herrn Staatsminister für 
Unterricht und Kultus. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Auf Grund des 
L·andtagsbeschlusses vom Juli 1953 wurde die Re
gierung der Oberpfalz beauftr·agt, durch das Land
bauamt Pläne und Kostenvoranschläge für die Be
seitigung der Gefährdung des Regensburger Domes 
vorzulegen. Die Oberste Baubehörde hält einen Be
trag von 135 000 DM zur Durchführung der vor
dringlichen Maßnahmen für erforderlich. Der Be
trag, Herr, ,Abgeordneter, steht zur Zeit nicht zur 
Verfügung. Es wird deswegen versucht, einen Teil 
dieses Betrages noch im laufenden Haushaltsjahr 
ibereitzustellen; darüber schweben ;noch Verhand
lungen. Der Rest soll in den Voranschlag für den 
Haushalt 1954 aufgenommen werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächstem Frage
steller erteile ich das Wort dem Herrn Abgeord
neten Prandl. 

Prandl (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet s!i.ch an den Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Wieviele Gemed.Illden haben bis j•etzt von der 
Möglichkeit des § 9 Abs. 2 des Polizeiorganisations
gesetzes Gebrauch gemacht, daß die der Gemeinde
polizei obliegenden Aufgaben durch die Landpoli~ 
zei wahrgenommen werden? 

Präsident Dr. Hundhammer: ·Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Bis heute sind in 7 oberbayerischen, 3 nie
derbayerischen. und einer schwäbischen Gemeinde 
die Gemeindepolizei nach Antrag des Gemeinde
rats gemäß Ari. 9 Abs. 2 des Polizeiorganisations„ 
gesetzes aufgelöst und die der Gemeindepolizei ob
liegenden Aufgaben durch die Landpolizei über
nommen worden. Bei einer unterfränkischen und 
einer niederbayerischen Gemeinde wird die Auf
lösung der Gemeindepolizei demnächst verfügt 
werden. Der Antrag einer weiteren unterfränki
schen Gemeinde ist zur Zeit beim Staatsministe
rium des Innern in Bearbeitung. 

Entsprechende Anträge von 3 niederbayerischen 
und einer oberpfälzischen Gemeinde auf Über
nahme der der Gemeiindepoli:z·ed. obliegenden Auf
gaben durch die Landpolizei sind abgelehnt wor
den, weil die betreffenden Gemeinden die in Art. 9 
Abs. 2 des Polizeiorganisationsgesetzes geforderte 
mangelnde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur 
dauernden Unterhaltung einer eigenen Polizei 
nicht hinreichend dargetan haben. 

Die Gemeinden, die bisher einen Antrag auf Auf-: 
lösung der Gemeindepolizei gestellt haben, be
wegen sich in der Größenklasse v~n 5100 bis 
9600 Einwohnern, die Polizei in diesen Gemeinden 
in der Größenklasse zwisChen 4 und ·10 Polizei
vollzugsbeamten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es fqlgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Bantele. 

Bantele (BP): iSehr verehrter Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Auch 
ich muß den Herrn Minister des Innern mit einer 
Frage bemühen. In einer \Broschüre „Vorschlag 
zur Finanzierung des Neubaues von Autobahnen in 
Westdeutschland.", her·ausgegeben vom derzeitigen 
Bundesverkehrsminister, Herrn Dr. Seebohm, ist 
im Plan der Dringlichkeitsstufe f 1L!.<>r Autobahn- · 
bau Frankfurt-Würzburg-Nürnberg 1mter der 
laufenden Nummer 7 vorgetragen. Im /\nhang 
steht die Bemerkung des Herrn Ministers:'\„.Am 
längsten darf wahrscheinlich die Verbindu):..,::'. 
Frankfurt-Würzburg-Nürnberg (Hauptteil der''"'··. 
Ziffer 7) aufgeschoben werden." 

Ich frage den Herrn Minister, welche Maßnah
men und Schritte er einzuleiten gedenkt, um diese 
offensichtliche Benachteiligung Bayerns, vorab 
Frankens, zu verhindern urid den Bau der Auto
bahn vorwärtszutreiben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortitmg 
dieser Frage erteile ich ebenfalls das Wort dem 
Herrn Staatsminister des Innern. . 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Die Oberste Baubehörde hat sich unmittel
bar nach Bekanntwerden der Denkschrift an das 
Bundesverkehrsministerium mit der Bitte um Auf
klärung gewandt. Auch der Herr Ministerpräsident 
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hat, wie er mir eben mitteilte, einen ähnlichen 
Schritt unternommen. Dort wurde versichert, daß 
mit der Aufzählung der in Dringlichkeitsstufe I 
eingetragenen Strecken keine weite1·e Rangfolge 
zum Ausdruck gebracht sein solle; es bestehe auch 
keine Absicht, den Bau der AutobahnFrankfurt
Nürnberg zurückzustellen, wenn einmal die Finan·
zierungsquellen erschlossen sind. Das tatsächliche 
Interesse des Bundes sei schon dadurch erkennbar, 
daß bisher für die Bearbeitung der generellen 
Streckenführung und für die Erstellung baureifer 
Pläne für den Spessartübergang aus Bundeshaus
haltsmitteln dem Land Bayern bereits 981 000 DM 
zur Verfügung gestellt worden sind. In dem Haus
haltsentwurf für 1954 sind weitere 350 000 DM ein
gestellt. Damit gehört die in Bayern gelegene 
Strecke der Autobahn zu denjenigen Abschnitten, 
die in der Vorbereitung den größten Fortschritt 
erreicht haben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Fragesteller 
folgt 1c1er Herr Aib1geo!Dd1t1ete Gaßner von der CSU. 

Gaßner Wilhelm '(GSU): Herr Prästident, meine 
Damen und Herren! Der Bayerische Landtag hat 
mit Beschluß vom 25. Juni 1953 die Staatsregierung 
ersucht, im Interesse des weiteren Ausbaus der 
bayerischen Energieversorgung dafür zu sorgen, 
daß die Aktionäre der Bayernwerke AG auf die 
Ausschüttung einer Dividende verzichten, so daß 
die dafür anfallenden Mittel zum Bau des· Ober..: 
nach-Kraftwerks verwendet . werden könnten. 
Presseniachrichten LJUfolge hat sä.eh 1c1e·r Aufsichtsrat 
der Bayernwerke AG für eine Dividendenaus
schüttung entschieden. 

Ich frage die Staatsregierung: Warum konnte 
eine Entscheidung im Sinne des vorerwähnten 
Landtagsbeschlusses nicht durchgeführt werden? 
Wann soll nun das Obernach-Kraftwerk gebaut 
und wie soll dieses Bauvorhaben finanziert werden? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Mit Schrei
ben vom 1. Oktober 1953, abgedruckt auf Bei
lage 4676, teilte der Staatsminister der Finanzen 
dem Herrn Präsidenten des Bayerischen Landtags 
unter anderem folgendes mit: 

„Der Aufsichtsrat der Bayernwerke AG. hat in 
seiner Sitzung vom 21. September 1953 einstimmig 
der Meinung Ausdruck gegeben, daß die Finanzie
rung des Baues des Obernach-Kraftwerkes durch 
Verzicht der Aktionäre auf Dividende nicht ver
treten werden könne. Er hat weiterhin den Vor
stand ersucht, zu prüfen, welche Möglichkeiten· 
anderweitiger Finaneierung des Baues dieses Kraft
werks bestehen, und dem Aufsichtsrat geeignete 
Vorschläge zu machen." 

Der Vnrstand der Gesellschaft prüft zur Zeit, 
welche Möglichkeiten anderweitiger Finanzierung 
gegeben sind: · 

(Widersprechende Zurufe) 

Präsident Dr. Hundhamme1·: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Dr. Eberhardt. 

Dr. Eberhardt (FDP): Hohes Haus! In der 162. 
Vollsitzung vom 13. Oktober 1953 hat der Herr 
Finanzminister meine Anfrage wegen der Miet
berechnung der zu aufwendig errichteten Wohn
bauten nur beantwortet, soweit es sich um Bauten 
der Staatsforstverwaltung handelt. Ich bitte, sie 
auch zu beantworten, so.weit es sich um die Miet
berechnung für das für den Regierungspräsidenten 
von Augsburg errichtete Gebäude handelt (Nr. 186 
der Prüfungsbemerkungen des Obersten Rech
nungshofs für 1950). 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Die Anfrage ist mir 
nicht zugegangen; ich bedaure deshalb, sie jetzt nur 
nach meinem Gedächtnis beantworten zu können. 

Es liegt ein Ministerratsbeschluß vor, der dahin· 
geht, daß es unmöglich ist, von einem Regierungs
präsidenten eine monatliche Miete von 530 DM und 
mehr zu verlangen. Der Ministerrat hat sich des-· 
halb auf den Standpunkt gestellt, daß für diese 
Miete das Wohnungsgeld des Regierungspräsiden
ten in Anspruch genommen werden soll. 

P1·äsident Dr: Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Dr. Eberhardt wünscht noch eine Zusatzfrage 
zu stellen. 

Dr. E),erhardt (FDP): Wie hoch ist dieses Woh
nungsg=ld? 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Diese Frage bitte 
ich an den Herrn Finanzminister zu richten; ich 
weiß den Betrag nicht auswendig. Ich habe schon 
erklärt, daß ich die Anfrage nicht erhalten habe; 
ich werde sie das nächste Mal beantworten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Auf diese Frage 
wird also in der nächsten Fragestunde zurück
gekommen werden. 

Es folgt als Fragesteller der Herr Abgeordnete 
Ko.tschenreuther. 

Kotschem·euther (BP): Herr Präsident, meine 
sehr geschätzten Damen und Herren! Meine An
frage richtet sich an den Herrn Staatsminister der 
J?inanzen. 

Ich bitte· den Herrn Staatsminister der Finanzen 
um Auskunft, ob er bereit ist, mit Rücksicht auf 
den Landtagsbeschluß vom 7. September 1951, dem
zufolge öffentliche Ämter in der Nähe der Grenze 
nicht aufgehoben werden sollen, und im Hinblick 
auf den Widerstand und die Beunruhigung weiter 
Bevölkerungskreise sowie im Interesse der Erspa
rung öffentlicher Gelder von· der Verlegung des 
FinanzaUJ.ts Lic.htenberg nach Naila Abstand zu 
nehmen. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
dieser Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Da auf 
einen Landtagsbeschluß Bezug genommen ist, darf 
ich feststellen, daß auch die Kreisstadt Naila, in die 
das Finanzamt Lichtenberg verlegt werden soll, zu 
dem Grenzstreifen gehört, von dem in dem ge
nannten Landtagsbeschluß die Rede ist. Im übrigen 
ist für die Verlegung des Finanzamts von Lichten
berg nach Naila vom Landtag im außerordentlichen 
Etat Kap. 06 11 Tit. 642 ein Betrag genehmigt 
worden. 

(Abg. Bantele: Wie hoch ist der Betrag?) 

- 280 000 DM. 

(Abg. Bantele: Das ist die erste Rate; 
14 Wohnungen müssen in Naila gebaut werden!) 

- Herr Abgeordneter Ban tele, Sie dürfen das mir 
doch nicht erzählen. Für diesen Stimmkreis bin ich 
Abgeordneter, und ich weiß besser als Sie, was dort 
los ist. Von einem Widerstand und von einer Be
, unruhigung der Bevölkerung kann keine Rede sein. 

(Widerspruch des Abg. von und zu Francken-
stein) 

Von 36 Gemeinden - das können Sie auch nicht 
wissen, Herr Kollege von Franckenstein, aber ich 
weiß es - sind 35 für die Verlegung, der Landrat 
ist dafür, der Kreistag ist dafür, die Industrie- und 
Handelskammer ist dafür, der Bund der Steuer
zahler ist dafür, Herr Kollege Bantele, 

{Abg. Bantele: Weill!l Sie sich nur auch sonst 
. nach dessen Weisungen richten würden!) 

der zuständige Abgeordnete für den Stimmkreis 
Münchberg-Naila, Friedrich Zietsch, ist dafür 

(Heiterkeit) 

und im übrigen ist die Verlegung vernünftig; denn 
sie dient der Bevölkerung des Landkreises, den . 
Steuerzahlern, .also unseren verehrten Kunden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Fragesteller 
folgt der Herr Abgeordnete Dr. Haas. - Der Herr 
Abgeordnete ist nicht anwesend; er wird als Frage
steller für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

(Abg. Dr. Eberhardt meldet sich zum Wort) 

- Herr Abgeordneter Dr. Eberhardt! 

Dr. Eberhardt (FDP): Es handelt sich um eine 
schriftliche Anfrage, deren Beantwortung wir bis
her noch nicht bekommen haben. Vielleicht wäre 
es möglich, daß inzwischen vom Staatsministerium 
der FinaTuZen die schriftliche Antwort kommt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das ist direkt mit 
dem Finanzministerium zu prüfen. 

Die Fragestunde ist damit für heute abge
schlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 2 a der Tagesordnung: 

Schreiben des Staatsministeriums der Justiz 
betreffend Aufhebung der Immunität des Ab
geordneten Rabenstein. 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für die Geschäftsordnung (Beilage 4741) 
erstattet Herr Abgeordneter Dr. von Prittwitz. Ich 
erteile ih:tn das Wort. 

Dr. von Prittwitz und Gaffron (CSU), Bericht
erstatter: Meine Damen uTI!d Herren! Dem Ausschuß 
für die Geschä:ftsordmmg 1ag :in seiner 31. Sitzung 
eiin Schrei'ben des Justizmdnisteriums vor, dem ein 
Bericht des Obers'ba1ats1anwalts 1n Würzburg vom 
28. 9. 1953 beilag, mit der Bitte, eä.ne Entschetdunig 
des Bayerischen Liar11drtags darüber iheribeizuführen, 
oib dd!e Immundtät des .AJbg·eoridneten Raibenstein 
zur 1Durchführung ·eines Stirafv·erfährens wegen der 
in der 1St:rrafanzetge des Herrn Staatsministers 
Dr. Schw1al!ber ibezetichneten Äußerungen aufgeho
ben werden soll. Es genügt vielleicht, da!I'aruf hin
zuweisen., ·der Kierinpunkt der Strn:fan'Zieige lief 
d.ar.aiuf htinaus, 1diaß der Aibg·eo:rrdnete Rabensteä.n 
ange1blich in 1e'iner Rede iin Kiitzä.ngen 1am 20. Juni 
1953 vor dem iBeziriksverein idies Lehirier- UI1!d Leh
rerinnen-v;ereins Äußerungen des Staatsministers 
Dr. Sehwal.her als. „ibewußte Lüge" 1beze~chnet !habe. 
Der .A!bgeoridneite :Raibenstein (hat se!inerrsieits dem 
Geschä1ftsordnungs1au:sschuß eiin _Schrel!ben Ziugelei
tet, aus dem sich er,giJbt, daß nach seiner Erinne
rung und .AJuffiassung rler Ausdruck „bewußte 
Lüge" nicht von ihm :geibraucht W1Urde, ISOTI!dern von 
einem Zurufür 1aus der v;ersammlung. Dli!e ganze 
Angelegenheit fällt li.n die Z·eit 1beim Begiinn des 
Wahlkampfs. Aus diesem Grund hat der Ge
schä:Dtsordnungsausschiuß, obwohl er ibedauerte, daß 
die Kontrov.eirse s.tattgefunden hat, in dem Sinne 
beschlossen, daß d1e Immunität :ndcht au!fzuheben 
sei. Die Albstimmung war - bei vi:er Stimm
enthaHungien - ·eli.nstimmi1g ,g.egen A!Ufihe1bung der 
Immunität. Ich ibitte idias. Hohe Haus, sä.eh dem Be
schl1Uß des Aussch.uss,es für die Geschäftsordnung 
anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Arusschuß hatte 
einstimmi1g ibeschlossen, diie Immunitäit des Aibge
oridneten Ra1bens·tein nicht ,a'Ulfzulheiben. Wer dem 
Ausschußvorr:sch1ag ibeli.trdtt, wolle iP1atz behalten. -
Ich bitte um die· Gegenprobe. - Geg·en eine 
Stimme. Stimmeruthialtungen? - Hei eiiner Anz1ahl 
von 'Stimmenthaltungen 1a1us rden Fi:'lakiionen der 
OSU und der iSPiD ist beschlossen, wie viom Aus
schuß vorgeschragen. 

Ich rufe au! Zif:EeT 2 lb der Tagiesordnung: 

Schreiben des Staatsministeriums der Justiz 
betreffend Aufhebung der Immunität der Ab
geordneten Zehner. 

Be!dchterstatter ihtierziu iist der Herrr A!bgeordnete 
Beizo:Jid; ·er mußte aiber infolge einer Erkrankung 
in seiner F1ami.He plötzlich weg. lDie Berdchterr:stat
tull!g üiber dtie v;erihJanidJJungen im Ausschuß für die 
Geschäftsordnung 1(Beä.1a:ge 4742) würde dahin 
g1eb:en, daß ider Ausschuß eiTI!Stimmi:g entsprechend 
einem Antrag der Frau Abgeordneten selber die 
Aufiheibtmg der Immumtät empfohlen 'hat. Wenn 
das iHoil:lle Haus auf eine Berichterstattung v•e'l'zich
tet, iklann üiber den eirus'bi.mmi:gen Ausschiußbeschluß 
abgestimmt weriden. - Das fus.t der Flall. 
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Wer dem Auisschußvorschlag ibeditiritt, wolle auch 
in diesem Falle Platz behalten. - Ich bitte um dd.e 
Gegenprobe. - Geg,en eine Stimme. Stimmenthal
tungen? - Geig.en eine Stimme ist ooe Au:flhebung 
der Immunität beschlossen. 

Ich rinfo a:uf Zifßer 3 deT Tag6sordnung: 

Einwendungen des Senats gegen das Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über den Senat 
(Anlage 511). 

Über dilie Vieirhail!dlru!l'JJg,en des Auisschusses für 
Rechts- und VerfassU'llgsfoag.en (iBeHage 4743) er
tei1e ich das Wort ZJUT Berichterstattung rdem Herrn 
.Abgeordneten von Knoeringen. 

von Knoeringen i(SiPID), Berrl.chterstatter: Herr 
Präsildent, med.ne >Damen und Herren! ;DeT Rechts
und Ver.fassungs1ausschuß lb:eschäft<1gte sich am 
27. Oktober mit den iEiI11Werndung.en des 6errats ge
gen das Gesetz zur Än1derunig des GeS'etzes über 
den Seniat. Heriichterstattea:- rw1aT lieh ·selibst, Mit
berichterstatter der Herr Abg,eordnete Junker. 

Der Bericht·eTst.a,tter garb den Inhalt die
ser Ednwendiungen dem .Ausschuß bekannt. Die 
Eti.nwenidrungen hezli:ehen sich wesentlich dia:muf, daß 
dies,es Ändetunigs1g,esetz nicht tder Verfassung ent
spreche. ·F1alLs der Bayerische Lm11dtag den Etinwen
dungen des Senats rncht sta,ttg.etbe, werde eine Ent
scheidung des Vierfassrungsg·&ichtstho·:fis nicht zu um
gelhen 1setin, da d:i!e gewählten Vertreter tder Ge
werkschaften den Verfassungsg·erichtshof 1anrufen 
werden. ner Berti.chtersrhatter v·ertrat dile Meinung, 
daß die Venf.a1ss1ung sow.teso 'einmal ·geändert wer
den müsse und idiaß d~e notwendtigen Äntc:1erungen 
in einem K,afalog zusammengefaßt werden. Er hielt 
daher .an seiner Ablehnung tdes Gesetzes :ßest und 
empd'.ahl, den !Eiin:wendungen tdes Senats Rechnung 
zu tr.agen. 

Dea: M i t 'b e r i c ih t ·e r s t' 1a t t 'e r stellte :ßest, daß 
der .Senat ~einerl,eti neue Gesichtspiut:nlkte geib11acht 
habe. Die Gewerkschaften seien selbst dafür, daß die 
Beamten im 'Sernat vertr·eten se,in sollen, gä1ben also 
die jetzrt :bestehende Ungerechtigkeit !ZU. Man sollte 
deshalb den Einwendungen des Senats nicht Rech
niung t11ag,en. 

Es folgte tdiann noch eine 1kurze Aussprache, die 
vor ,allem von den He!I'ren Atbgeordneten !Donsber
ger, Wetishäupl, ·Dr. Zdralek und Bezo1d !bestritten 
wurde, wo:bed. der Herr Abgeovdnete D o n s ib ·e r -
g 'er in läng·elI'en verfassuingsvechtLichen Ausführun
gen den Starndpunkt des Senats kritisrierte. Da je
doch eine rechtliche .Entsche:iidung nti.cht zu t:rreffen 
war, mußte :sich tder Amsschuß schließlich darüber 
k1ar w·erden, ob den Elinrwendrungen des Senats in 
diesem Fall Rechnung getragen werden soll oder 
nicht. In der .Albtstimmung wurden d1e Ed.nwendun
gen des .Sernats mtit 14 ·gegen 6 Sümmen bei 3 
Stimrnentlhaltungen ·abgelehnt. Ich. ibitte Sie, sich 
diesem Antrag des . .Aussch'Uss·es 1an:zuschltießen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die Aus
sprache. Als erster Redner ist gemeldet der Herr 
Abgeordnete Weishäupl. Ich erteile ihm das Wort. 

Weishäupl (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Im Gegensatz zu der Auffassung, die 
im Beschluß des Rechts- und Verfassungsausschus
ses zum Ausdruck kommt, möchte ich Sie bitten, 
den Einwendungen des Senats Rechnung zu tragen, 
und zwar aus den grundsätzlichen Erwägungen 
heraus, die bereits bei der Beschlußfassung über 
die Änderung des Senatsgesetzes von der SPD
Fraktion dargelegt wurden. Die Bedenken, die der 
Bayerische Senat als eine von den politischen Par
teien unabhängige gesetzgebende Körperschaft gel
tend gemacht hat, Hegen in der gleichen Richtung 
wie die Bedenken, die die SPD geäußert hat. Im 
Gutachten des Bayerischen Senats wird ·ausdrück
lich festgestellt, daß im verfassungsrechtHchen 
~lickfeld der Artikel 34 und 35 der bay:erischen 
Verfassung als Körperschaften im Sinne der Zif
fer 4 des .Artikels 35 nur Gewerkschaften gemeint 
sein können. Der Berufsstand der Arbeitnehmer 
im allgemeinen - der hier insofern eine Rolle 
spielen sollte, als !im Rechts- und Verfassungsaus
schuß gesagt wurde, unter Gewerkschaften ver-· 
stehe man doch .Arbeitnehmer -, ist in .Artikel 35 
der ·bayerischen Verfassung nicht genannt. Der Ar
tikel 35 spricht ausdrücklich von Gewerkschaften. 
Auch der Berufsstand der Beamten oder die Ver
tretung der Beamtenschaft durch die Organisatio
nen der Beamtenschaft ist im Artikel 35 nicht ge
nannt. 

Die zweite Feststellung, die der Bayerische Senat 
in 'seiner Stellungnahme getroffen hat, geht dahin, 
daß der Beamtenbund oder der Bund bayerischer 
Beamtenver·bände keine Gewerkschaft ist. Das 
Gutachten des Senats verweist ausdrücklic...11 auf 
ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin. Dieses 
Urteil datiert vom 25. März 1952 und sagt wörtlich, 
daß der Deutsche Beamtenbund keine Gewerk
schaft 1st, da der Wille zum Streik für den Begriff 
„Gewerkschaft" notwendig ist und wirtschaftliche 
Vereinigungen von Berufsständen, die den Streik 
als äußerstes Mittel des Arbeitskampfes abl~hnen, 
keine Gewerkschaften sind. Wirtschaftsfriedliche 
Vereinigungen, zu denen offenbar der Bund baye
rischer Beamtenverbände und die bayerischen Be
amtenverbände zählen, können - so heißt es in 
dem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin; es 
liegen gleiche Urteile auch anderer Landesarbeits
gerichte vor - auch keine Tarifverträge abschlie
ßen. 

(Abg. Donsberger: Nach welchem Gesetz hat 
· das Landesarbeitsgericht entschieden?) 

In der Begründung zu diesem Urteil wird ge
sagt, daß der Deutsche Beamtenbund eine ·berufs- · 
ständische Organisation ist. Das wird auch von den 
Beamtenverbänden nicht bestritten. Es wird wahr
scheinlich auch nicht bestritten - so wird eben
falls in der Begründung festgestellt-, daß die be
rufsständischen Organisationen - in unserem Fall 
die Beamtenverbände -, statt der Betriebsräte Be
amtenausschüsse wollen und daß sie statt auf das 
Mitbestimmungsrecht in der öffentlichen Verwal
tung, im öffentlichen Dienst, ganz eindeutig darauf 
abzielen, den gewerkschaftlichen Einfluß zu ver
rmgern. .Allerdings möchte ich sagen, wir ver
stehen unter Gewerksch_aften nicht nur - wie von 

3 
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uns schon einmal zum Ausdruck gebracht wurde -
den Deutschen Gewerksc}J.aftsbund, sondern selbst
verständlich alle Gewerkschaften, alle Organisa
tionen, die die charakteristischen gewerkschaft
lichen Eigenschaften besitzen. Und es sind ·drei 
Eigenschaften, die die Beamtenorganisationen nicht 
besitzen: 

Erstens: Die Vereinigung muß es sich selbst zur 
Aufgabe gesetzt haben, die Arbeitsbedingungen 
durch Tarifvertrag zu regeln. Das ist die erste Be
dingung, die der Bund der bayerischen Beamten
verbände nicht zu erfüllen vermag. Diese Bedin
gung ist .aber charakteristisch und formt geradezu 
den Begriff „Gewerkschaften". 

Die zweite Vorauss·etzung: Der Verband muß das 
geltende Tarif- und Schlichtungsrecht als für sich 
verbindlich anerkennen. 'Auch diese Bedingung 
vermögen der Bund der bayerischen Beamtenver
bände und die ihm angeschlossenen Verbände nicht 
zu erfüllen. 

(Abg. Donsberger: Früher einmal!)· 

Die dritte Eigenschaft, die eine Gewerkschaft be
sitzen muß, die aber die Beamtenverbände nicht 
besitzen, ist die, daß der Verband, wie bereits ge
sagt, wenn es· darauf ankommt, zum äußersten 
Mittel bereit sein muß, nämlich zum Streik. 

(Lachen bei der CSU) 

Ich unterstelle, daß die Beamtenverbände gegner
frei sind. Auch dieser Punkt ist an sä.eh von den 
Arbeitsgerichten und auch sonst in der Literatur 
sehr umstritten. Aber trotzdem: die drei Bedingun
gen, die ich eben aufgezählt habe, können die Be
amtenverbände nicht erfüllen, und wollen sie auch 
nicht erfüllen. 

'(Sehr richtig! bei der SP'D) 

Darüber sind wir uns, Herr Kollege 1Donsberger, 
wahrscheinlich durchaus im klaren und auch einig. 

(Abg. Dr. Eberhardt: Einseitig!) 

Wir haben eirne gewisse Parallele, um uns ein 
Urteil darüber bilden zu können, ob die Beamten
organisationen Gewerkschaften sind oder ob sie, 
wenn man diesen Begriff ableiten w.il:l, zum min
desten Organisationen von Arbeitnehmern sind. Im 
Bayerischen Betriebsrätegesetz, das jetzt praktisch 
-durch das Betriebsverfassungsgesetz überholt ist, 
_wurde klar unterschieden zwischen Arbeitern, An
gestellten und Beamten. 

(Abg. Donsberger: Aber alle sind drin: 
„Arbeitnehmer" !) 

Und deshalb, weil zwischen den'Beamten einerseits 
und den Arbeitern und Angestellten anderseits ein 
wesentlicher Unterschied ist und damit auch ein 
wesentlicher Unterschied zwischen diesen Organi
sationen, hat man im Bayerischen Betriebsräte
gesetz in Abschnitt C eigene Bestimmungen für die 
Angehörigen des öffentlichen D,ienstes, für die Be
rufsbeamten und für die Angestellten geschaffen, 
die bereits Beamteneigenschaft besitzen. 

Vielleicht darf ich einmal vom rein nüchternen 
und sachlichen, nicht vom egoistischen Interessen-

standpunkt aus, der in der Frage des Gesetzes zur 
Abänderung des Senatsgesetzes doch eine gewisse 
Rolle gespielt hat, folgendes feststellen: Die Rechts
verhältnisse der Arbeiter und Angestellten sind
auch darüber wJ.rd es wahrscheinlich keine Mei
nungsverschiedenheit geben - im Arbeitsrecht und 
in den Tarifverträgen geregelt. Im Gegensatz hier
zu liegt es bei der Beamtenschaft so: Die Rechts
verhältnisse der Beamten stehen außerhalb des Ar
beitsrechts und stehen auch außerhalb der tarif
lichen Vereinbarungen zwischen den Arbeitneh-

. merorganisationen und den Vereinigungen der Ar
beitgeber. Ich möchte noch mehr behaupten. Auch 
der lebendige .Gegensatz zwischen Kapital und Ar
beit fehlt im öffentlichen Dienst. Wenn .auch die 
Begriffe Kapital und Arbeit in der neueren Zeit 
eine gewisse Annäherung erfahren haben„ gibt es 
diesen Gegensatz heute noch. Aber im öffentlichen 
Dienst spielt er absolut keine Rolle. 

(Zuruf von der BP) 

Ich darf hier doch wohl feststellen, daß es die Be
amtenorganisationen selbst nicht wünschen, als 
eine Kampfgemeinschaft 

(Sehr gut! bei der SPD) 

derjenigen betrachtet zu werden, die sie vertreten, 
nämlich der Berufsbeamten. Ich glaube auch die 
weitere Feststellung treffen zu können, daß es die 
Beamtenverbände ablehnen, mit dem Begriff Ge
werkschaften irgendwie identifiziert zu werden. 

(Sehr richtig! bei der SPD - Zuruf: Her:r 
Kollege Donsberger war es besonders! -
Abg'. Strenkert: Warum dann Einheitsge
werkschaften? - Abg. Hagen Lo.renz: Der 

Zwischenruf war deplaciert!) 

Ich glaube, daß es die Beamternverbände ablehnen, 
eine Verwechslung mit den Gewerkschaften, wenn 
man jetzt eine Verwässerung des Gewerkschafts
begriffs zuläßt, überhaupt hinzunehmen. 

(Abg. Donsberger: Die Verwässerung ist schon 
da!) 

Denn auch hier ist der Unterschied zwischen Be
amtenschaft mit ihrer Berufsvertretung und der 
Arbeitnehmerschaft mit ihrer. Vertretung durch die 
Gewerkschaften sehr groß. 

Es ist auch sehr interessant zu wissern, daß die 
Beamtenverbände nicht zu Unrecht - ich behaupte: 
mit Recht - den Begriff „Gewerkschaften" und 
den Begriff „Arbeitnehmer" nie verwenden und 
daß auch in ihren Satzungen dieser Begriff über
haupt nicht erscheint. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Ich habe die Satzung des Bundes der bayerischen 
Beamtenverhände hier. Ich habe mich bemüht, in 
den Paragraphen dieser Satzung auch nur einmal 
den Begriff „Arbeitnehmer" zu finden. Er findet 
sich in dieser Satzung nicht. In der Satzung einer 
Organisation müßte doch die typische oder charak
teristische Aufgabe dieser Organisation ihren Nie
derschlag finden. 

(Zuruf des Abg. Donsberger) 
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Für mich ist es garnz selbstverständlich, daß zum 
Beispiel in der Satzung des Bauernverbands der 
Name „Bauer" immer wiederkehrt; denn diese Be
griffe sind so eng miteinander verbunden, daß man 
sie nicht voneinander trennen kann. Deshalb glaube 
ich, können wir durchaus behauptern, daß die Be
amtenverbände weder Gewerkschaften noch Ver
einigungen von Arbeitnehmern sind. 

(Abg. Bantele: Sie bringen uns den Beweis 
für unsere Auffassung! - Weitere Zurufe) 

Dann kommt noch etwas hinzu. Die Verantwor
tung gegenüber den Beamten tragen nicht in erster 
Linie die Beamten und ihre Organisationen, son
dern sie obliegt nach meiner bescheidenen Auf
fassung der gesetzgebenden Körperschaft und der 
Regierung; 

(Zuruf des Abg. Bantele) 

weil nämlich die Dienstverhältnisse der Beamten 
öffentlich-rechtlich geregelt sind; es handelt sich 
nicht um privatrechtliche Verhältnisse, wie sie in 
freier Vereinbarung zwischen' Gewerkschaften und 
Arbeitgebern hergestellt werden. Deshalb ist es 
durchaus verständlich, daß in den Fragen der An
stellung, der Beförderung und des Urlaubs oder 
der Entlassung praktisch die Wirkung eines solchen 
Berufsverbands gar nicht zum Ausdruck kommen 
kann, weil es sich um eine ausschließliche Aufgabe 
einer Behörde 

(Abg. Kiene: Sehr gut!) 

handelt. Es handelt .sich im Gegensatz zum privat
rechtlichen Vertrag um Verwaltungsmaßnahmen. 

Es kommt noch ein Uint·eTsch!ie1d hinzu. Wenn ein 
Aribeilter oder ein Angestellter, dessen Interessen 
durch diie Gewerikschaiften v•eirtreten werden, mit 
dem Ar.beitgeber '.tri,cht fertig wird oder der Aribeit
.g·elber .als Dienstherr nicht mit id!em Airbeitnehmer, 
dann kann daraus ein Streit entstehen, der vor 
einem Arbeitsgericht ausziut11argen list. Der Beamte 
aib~er !hat 1keine Möglichkeit, 1dras oirdentliche Gericht 
oder •ein iSoil!dergericht :___ rl.n !diesem Falle: das Ar
beti.tsig·emcht - anzul1Ui:ßen, wenn die Behörde e!i.nen 
Verw1altungs1akt s•etzt. Ich 1g1auibe, 1auch 1d,i,es1e Ü1be!r
legurng hrat !ihre iRichtigkeit. 

{ AJbrg. Biante:ie: Ver.wal 1JUngsgerich t !) 

- Herr Kol1ege Hantele, die Ver.walturn:gsgenichte 
haben eine ganz andere FuD!ktion als drl:e Aribeits
geriichte urud die ordentlichen Gerichte. Ich bin als 
Laie jetZt n~cht in !der Lage, Henr Kollerge Hantele, 
gerna1u zu defirueren, worin dies•er Unterschtl:ed Hegt. 
Mein Fingerspitzengefühl sagt mir aiber, daß zwi
schen einem Vierwaltungsgerichtund.einem Arheits
geil'icht erl.n gewiss•er Unterschied besteht. Ich möchte 
a1ber, um den Unterschd:ed zwischen dem Al'ibeit
nelhmer und dem Angehörigen des ö.f.fentlichen 
Dienstes, insbeson1dere 1dem Berufsbeamten, noch 
klar·er iheTauszuistellen, sragen, daß der öffentHche 
Dienst ä.n die demokr.atisch:- padamental'lische 
Staatsver:flasffiilllg -ein,g·ehaut ist, daß aJ.so alles, was 
dd·e Beamtenschaft. iberührt, zum Gegenstand ge
setzgebenisch1er Beratungen gemacht werden muß, 
wähTenid Schiwlerirgkeiten in F·ragen der 1a1r1beits-

rechtldchen Verihältnisse rbeim Arbeiter 1UI1d heim 
Ang·estellten in ecrster Linie de!r freien Vierein
barung und der freien Absprache zwischen den 
Gewer.kscha-ften :und den Ar1beitgeberverbänden 
unteirliegen. Das Tamf- run!d Schlichtungs:vecht ist 
meiines Wisserus nicht für rdie Beamten verbindlich, 
·es •ist 1a1ber für rdie Gewerkschraften und für die 
V:er.bäil!de id!er Arbeitgielber v·e!I'bti.ndlich. 

Es kommt noch 1etwas ih~nzu: Das Mittel, das 
zum Beispiel deir A:r1beitg•eher gerg•en einen Streik 
'hat, nämlich rdrl.e Aussperrurug, !hat die Behörde 
unrd ha1ben die Or·gane, 1drl.e drie Hehörden tragen,. 
111.i.cht. Ich möchte 1aibschN1eßend zum Arusdruck 
1bringen, 1draß 1d;ie lßegriffe „Gewerkschaften" und 
„Arbeitnehmer" so eng miteinander verknüpft sind, 
diaß sie !l1'i.cht voneiruaD!der 1gelös:t werden können. 
Sie 1g·elhören 1eä.nfiach zusammen, urud niemand denkt 
daran, sti:e irgendwllie 1aiuseinanderzureißen. Leli.der 
Gottes sprechen sich idarüibeir die P1rotok0Ue der 
V·erfassung1ge1ben.den Lanides,versammlung viel zu 
wenig raus. Heute täte es 'LlllS- rgut, den präz.i.sen 
WiHen. der Verdiassungrg·eibenden L1a1rudesv•ersamm
lung ·zu ~ennen. IDa icl:as 1a1ber lllicht der Fall ist, 
kann man se:hir wohl annehmen - und das !haben 
rauch ,di!e Heirren Senatoren ä.m Se!l11at behauptet-, 
daß 1es sicherlich nicht der Wille der Venßassung
gebenden Lanc1esvers1ammlung giewesen sein kann, 
die Beamtern und ihre Verbände in den Begriff 
„Gewerkschaften" des Ar1rl.kels 35 ~f:fer 4 der 
Bay·erischen V:er:fiassung ·eirrzu:brauen. 

Ich möchte mich ganz renrtsch!i.eden dargegen ver
wahren, daß man den Begriff „Gewerkschaften" 
verschi:edenartmg au.siegt. 

1(1S•e'hr richtig! ibeä. der SlPD) 

Wenn man stich ·einmal, wte d.ch es rg·eriade rbei die
sem Antr.arg getan ha1b:e, :niiit tler 1Defiruition dieses . 
Begmfifes I1icht1g 1bediaßt, kommt man tatsächlich 
zu 1der Überzeugung, daß ·es nricht eine Auslegiung 
des Begr:if:lies „Gewerkschaften" geben ikann etwa 
in dem rSrinne des !Beamten:l'echts 01drer im Sinne 
d~eser oder jener Verfassung .. Dieser iBegr!ff ist 
so organrl.sch durch die !ZU viertreteD!den aribeits
recht1ich1en Be1ang·e in der Pra:xiis iherausigeibildet 
woriden, rdlaß es dariirber ·e1gentHch keinen Streit 
meh1r .geben sollte. Ich möchte dm Gegenteil be
ib:aupten, rdiaß der Gewerkschaftsibegriff in der 
jüil!gsrten Zeit rucht •eine Ausweitung, sondern eine 
Verengerung oeclaihren hat, weil das Sch1ichtungs
recht von früher weggefaUen urnd an die Stelle 
des Schlichtungsrechts von frooer dras Str.eikrecht 
von lheute 1getreten !i.s>t. 

Der Heirr Senator [)r. Bornkessel, rder nicht den 
Gewerkschaften rangehört und dem man nicht etwa 
nachsagen rkönn.te, er sei :besoruders ·ge•werkschafts
freunrdlich, 

(V:erednZJeltes Lrach•en 1bei der CDU) 

hat auch seiner Ansdcht darüber Ausd11uck ver-
1iehen, d!tl!dem ier sagte, es sei 1damals nicht 1bea1b
sä.chiJigt ge'Wiesen, rdrie Vertretung .der Beriu:fsbeamten 
im Senat •zu wissen. Er ilTat gesagt: Wenn die 
Origanrsation der Seamten 1Sitz 'Ll11Jd Stimme im 
Senat h!i:liben ;;;ollte, rhätte man Ziffer 4 des Airtikel 35 
der Bayerischen Verfassung so formuliert: „4. aus 
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11 VeTfa·etern !der Arlb:eli.ter, .Ang1estellten Uil!d Be
amten". Man !hätte stich nicht. mit dem igiroßen 
BeigTiH ,,Gewerikschaften'' .a:ls Aribettnehmerorg1anti.
satti.on ibegTuüigt. 

(Abg. Hantele:- Die Gewerikschaften waren 
damals. allmächtig!) 

- Herr Kollrege Bante1Je, moglich1erweä.se w1aren das 
damals die Zetitv·eTihältntss1e. Ich sage .ihnen g:a:nz 
offen, mti.ir ihätte es 1kliiiger g1escMenen, wenn die 
be1teildgten Verhände und Gewerksch!aften, also der 
Deutsche Gerwe\I"kscha·ftsibuDJd, die [)eutsche Ang1e
steilterug.ewerkschaft und der BtUDJd der Bayerischen 
Bea:mtenve:ribärude slich zusammeng:efuDJden hätten, 
ehe d.ieser Anttaig eingereicht wrnriden wäre, und 
man 1gesuch!t hätte, ·eiine Möglti.chk;eit zu. fiDJden, auch 
dd:e Beamtenor.gal11is1ation im Senat vertr·eten sein 
zu lassen. Denn dtiJes1es Riecht wi:rid den Beamten
veribänden und den Ee1amten nicht iabg·esprochen. 
Ntur wollen wir nicht 'haJben, wie ibereti.ts wieder
holit gesagt wurde, idiaß deT 1Beigrr:ßf „Geweirksch1af
te01" 1eben jetzt 1eine a!l!dere, und !Zwar g,efährliche 
A!Us1e.gu!l!g erfährt. !Es !ist seihr linteressiant, wenn 
man sich 1einmal 1diie Aufigaibe macht, die uralten 
Protokolle :ii!ber dfue Beratung des bayeirlischen Be
triebsrätegesetzes hervorzuho1en. Dia !ist mir fol
g·emides au:fige.f.allen: Diejenigen Herren Abgeord
neten des alten La!l!dtags, die heute linder ·zweiiten 
Legiis1Jatuirperliode ihieir siitzen und hlnter 1diiesem 
'Antrag auf ÄQ11derung des 1Senatsgesetzes stehen, 
habe!l1 1c1amals s1amt nmd sonders den Standpunkt 
vertreten, 

(A!btg. iEfäias-: Sehr .g:ut!) 

den ich heute für dtl:e sozialdemokratische Fmktion 
zum Ausdruck hrti.nige. Ausdrückllich ist damals 
davon ,g:espr-och!en :worden - - -

{A1bg. BezoJid: Quae mutatio rerum!) 

- 1Der sehr geschät•zte Herr Kollege Bez.old eriinnert 
sich i·äche:tnd rda:mn. -

'(Atbg. Bezol!d: Nein, ich e1rinnere 1m~ch nicht 
1dal'lan, alber 1es mag sein.) 

- Es mag s1ein, und 1es ist auch damals ausdrücklich 
vom Kollegen Döns:ber.ger ges1agt wo!'lden, tdaß 1diie 
Be1amtenscruaoft die A:riheitneihmereigenschaift nti.cht 
besitzt. Der E:olle1ge !IJo!l'.1Siber,ger hatte damals 
sogar vm.geseihen, e.irn 1eig1enes v;ertretungs1g:es1etz für 
d!te Be.amten einZ1UJbringen, damit im Betmebsräte-

. geseitz dlie Aribetiter, .Angestellten und Beamten nicht 
in ·einen Topf g1eworren wel'lden. 

'(Zuruf tdes .A!bg. Donsbenger. ~ Hört, ihö,rt!) 

Aiher .damals schrieb man das J1aihr 1948, heute 
schreiben wfr das J1aihr 1953. 

(Ab.g. Dons'beriger: Und dfo Ver:fiassuJ'.l!g ist 
1945 1gemacht worden!) 

Immerhin 5 J1ailme Unterschied und in dlieser Zeit 
können sä.eh sehr wohl 1dti.e Meiinungen anders 
bi1den. Das g·elbe ich durchaus zu. Damals hat 
Herr Kollege iDonsber,ger nti.cht daran getdacht, als 
.A:bgeordneter nicht n:ur di:e Interessen des· Volkes 
insgesiamt, so!l!dern 1aiuch d:Le Interessen des Be-

------ ------ --- --

amtenv·e:rlbandes zu v1ertr·ete1r1, wias ·er lhieute, zu
ge1geben, sehir voribti.ldlich tut. Damals stand also 
dias Recht der Viertretung der Be1amtenschaft veT
mutlich heim Herrn Abgeo:rdneten Donsiberger nicht 
so stark im Vordergrund wie im Jahre 1953. Man 
wird ihm das nichi übel nehmen. Ich habe mir 
einmal berichten lassen, daß der Herr .AJbgeO!'ldnete 
DoI11S1berger 1an der Bildu:ng deT .Eitruheti.tsgewerk
schaft in 1Bayern maßg,e1blich beteiligt w1ar. Ob dias 
zutrlifft oder nicht, darüber mag 1er sel!bst .Auskunft 
ge1ben. 

(Abg. Raas: Das trifft sehr gut zu.) 

Vielleicht gestattet der Herr Präsident aus dem 
Protokoll des damaligen Unterausschusses des so
zialpolitischen Ausschusses, der sich mit dem baye
rischen Betriebsrätegesetz befaßt hat;. folgende 
Sätze zu zitieren, die sich hundertprozentig mit der 
Überlegung decken, die ich hier für _die. Fraktion 
der SPD zum Ausdruck gebracht hatte. Der Herr 
Staatsminister Dr. Sc h 1ög1 hat in der 2. Sitzung 
vom 15. April 1948 wörtlich gesagt: „Wenn man den 
Beamten als Arbeitnehmer in das Betriebsräte·
gesetz hineinnehme; unterstelle man ihn begrifflich 
dem Arbeitsrecht. Das widerspreche dem Begriff 
des Beamtendienstverhältnisses." Der Herr Mini
ster Schlögl machte also sehr wohl die Unt~rschei
dung zwischen Arbeits- und Dienstverhältnis. Der 
Herr Staatssekretär Dr. Ring e 1 m an n - damals 
Ministerialdirigent - sagte folgendes: „Der Be
amte steht nach dem Beamtengesetz in einem be
sonderen Treueverhältnis zu seinem Dienstherrn. 
Wenn man als Leitsatz nehmen wollte: ,Arbeit
nehmer sind Arbeiter, Angestellte und Beamte', so 
müßte man in den folgenden Bestimmungen diesen 
Leitsatz dauernd durchbrechen; das würde zu un
erwünschten Komplikationen Anlaß geben." - Der 
damalige Ministerialdirektor Dr. 0 e c h s 1 e 
jetzt Staatsminister für Arbeit und soziale Für
sorge - hat wörtlich gesagt: „Eng ist der Begriff 
des Arbeitnehmers; er umfaßt nur Arbeiter und 
Angestellte." - Und der Herr Oberregierungsrat 
Dr. Bach 1 hat damals betont, daß die Unter
schiede zwischen den Beamten einerseits und den 
Angestellten und Arbeitern andererseits sehr er
heblich seien. 

Meine Feststellung ist also . die, daß sich beim 
Großteil der Mitglieder des Bayerischen Landtags, 
die damals den Beratungen beiwohnen konnten, in
zwischen ein Wandel vollzogen hat, der aber mei
nes Erachtens nicht sehr sachlich fundiert ist, 

(Abg. Donsberger: Kein Wandel!) 

sondern vielleicht doch - ich drücke mich vor
sichtig aus - von politischen Erwägungen ausgeht. 
die ~ auf einen Nenner gebracht - sagen: Der 
Einfluß der Gewerkschaften - und leider Gottes 
versteht man darunter immer wieder den Deut
schen GewerkschaftSbund; wer verbietet denn die 
Gründung anderer Gewerkschaften als Arbeit
nehmerorganisationen? - - Ich verstünde es als 
selbstverständlich, daß auch sie im Senat säßen und 
Stimme hätten, wenn sie eben die gewerkschaft
lichen Eigenschaften besäßen. 

Noch etwas zu allerletzt: Ich glaube, die Ge
setzesänderung, die dem Senat zu Bedenken An-
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laß gegeben hat, führt zu einer Situation, die wir 
alle nicht haben wollen; denn der Herr Kollege 
Donsberger hat als Initiator dieses Gesetzesantrags 
'Selbstverständlich jetzt auch andere Organisationen 
auf den Plan gerufen. Ich glaube, der Landtag wird 
·es sehr schwer haben, bezüglich anderer Organisa
tionen vieileicht noch den Ausweg zu finden, den 
man jetzt zu finden glaubt. Jedenfalls wehren wir 
uns dagegen, daß die Begriffe „Gewerkschaften" 
und „Arbeitnehmer" verwässert werden. Selbstver
ständlich haben wir nichts dagegen, wenn die Be
amtenschaft und ihre Organisationen vertreten 
sind. Aber es sei noch einmal zum Ausdruck ge
bracht: Hierfür wünschen wir uns einen anderen 
Weg als die Abänderung des Senatsgesetzes zu 
ungunsten der echten Organisationen der Arbeit
nehmer, die man einfach nur unter dem Begriff 
„Gewerkschaften" kennt. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält als 
nächster Redner der Herr Abgeordnete Strenkert. 

Strenkert (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Daß die Änderung des 
Gesetzes über die Zusammensetzung des Senats 
heute noch einmal eine Debatte auslösen wird, ist 
eigentlich etwas überraschend, ganz besonders, daß 
diese Debatte durch die Stellungnahme des Senats 
selber ausgelöst wird. Als die Verfassung für den 
Freistaat Bayern am 2. Dezember 1946 in Kraft 
trat, die in den Artikeln 34 und 35 die Zweck
setzung und die Zusammensetzung des Senats fest
legt, waren sich die Väter dieser Verfassung über 
die Besetzung wohl im klaren. 

Mir scheint. aber, daß der Begriff, wer von den 
Gewerkschaften im Senat vertreten sein soll, zu 
stark nach der rechtlichen Seite oder nach der Seite 
der Merkmale einer Gewerkschaft überspitzt wird. 
Der Hauptgegenstand, der bisher zur Debatte 
stand, war zum Beispiel die Frage, ob die Gewerk
schaften oder der Beamtenbund und was sich Ge
werkschaft nennt, das Streikrecht haben; das 
Streikrecht sei die Voraussetzung dafür, daß eine· 
solche Organisation oder Körperschaft auch im Se
nat vertreten sein dürfe. Der Artikel 34 der Ver
fassung besagt: 

Der Senat ist die Vertretung der sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und gemeind
lichen Körperschaften des Landes. 

Der Gesetzgeber hat meines Erachtens mit· „sozia
len Körperschaften" in erster Linie solche Vereini
gungen gemeint, die sich mit sozialen Fragen, mit 
Fragen der Arbeitnehmerschaft befassen. Es wäre 
wohl an der Zeit, auch einmal nach einer anderen 
Richtung zu untersuchen, ob nicht eine Änderung 
des Art. 35 Ziffer 4 ebenfalls noch notwendig wäre. 
In Bayern gab es 1946 auf Grund der damaligen 
Verhältnisse als wirtschaftliche Interessenvertre
tung für die Arbeitnehmer nur den Bayerischen 
Gewerkschaftsbund als Einheitsorganisation. Ich 
glaube nicht, daß man es, wenn neben dem jetzt 
bestehenden Deutschen Gewerkschaftsbund keine 

Beamtenorganisationen entstanden wären, mit der 
Begründung, wie sie von seiten der Kollegen der 
SPD gebracht wird, ablehnen würde, daß die Be
amten oder ihre Organisationen im Senat vertreten 
sein sollten. Man sollte diese Merkmale, diesen 
Unterschied zwischen Arbeitnehmern, Arbeitern 
und Angestellten oder Beamten gar nicht so her
ausheben. Die Väter der Verfassung wollten doch, 
daß im Senat vom Sozialen her gesehen alle Kör
perschaften, die sich mit sozialen Fragen befassen, 
ihre Vertreter haben. 

Nun ist die Frage zu erheben, ob man nicht dann, 
wenn man dem Deutschen Gewerkschaftsbund, 
Landesverband Bayern, allein die 11 Vertreter zu
gesteht, am Willen und Sinn des Artikels 34 der 
bayerischen Verfassung wesentlich vorbe:i.geht. Seit 
1946 hat sich auf dem Gebiete der wirtschaftlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer Verschiede
nes geändert. Man muß sich fragen, ob es, wenn 
der DGB heute die 11 Vertreter im Senat allein 
stellen würde, nicht geradezu bedeuten würde, daß 
man auf diesem Umweg der SPD 11 Vertreter im 
Senat zugesteht. Ich erinnere an die Auseinander
setzungen, die in den letzten Monaten gerade in 
der gewerkschaftlichen Frage stattgefunden haben, 
und ich erinnere an zwei Gesichtspunkte, die mei
nes Erachtens wichtig sind, nämlich ob der DGB 
allein den Anspruch hat, die 11 Senatssitze. für sich 
zu behaupten. 

(Abg. Hagen Lorenz: Behaupten wir ja gar 
nicht!) 

Aber die Debatte geht immer auf dieses Ziel 
hinaus. 

Wir haben die Sozialwahlen hinter uns. Bei den 
Wahlen der Selbstverwaltungsorgane in der Ange
stelltenversicherung hat der DGB 18 Prozent der 
abgegebenen ·Stimmen erhalten, die DAG 52 Pro
zent und die beiden christlichen Angestelltenorga
nisationen, der DHV und der VWA, haben zusam
men ebenfalls 30 Prozent der Stimmen erhalten. 
Daraus geht hervor, daß von 1946 bis heute eine 
Verlagerung der Interessen der Arbeitnehmer vor 
sich gegangen ist. · 

Ich darf auch daran erinnern, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, daß in der Zwischen
zeit die Bundestagswahl gewesen ist. Bei der Bun
destagswahl haben doch - man kann das ruhig 
sagen - Hunderttausende von DGB-Mitgliedern 
die Parole des DGB nicht befolgt, sondern eine 
andere Wahl zum Bundestag getroffen. 

(Zurufe von der SPD) 

- Das ist sehr wichtig. 

Infolgedessen ergibt sich die Frage, ob nach Arti
kel 35 Ziffer 4 neben den Gewerkschaften nicht 
auch andere Arbeitnehmervereinigungen mit so
zial- und berufspolitischer Zwecksetzung einen Sitz 
im Senat. zu beanspruchen hätten. · 

(Zuruf von der SPD) 

- Wer das sind? Ich erinnere an die katholische 
Arbeiterbewegung, an die christlichen Berufs- und 
Standesorganisationen, .die bei den Wahlen zur 
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Sozialversicherung auch eigene V9rschläge ein
reichen können. 

(Zuruf von der SPD: Das sind die Gewerk-
schaften) 

- Der Senat wollte damals nicht nur die Gewerk
schaften, wenn er gewußt hätte, wie es 1952 oder 
1953 aussieht. Damals bestand auf diesem Gebiet 
nichts anderes als der damalige ·Bayerische Ge
werkschaftsbund. Wenn die Verhältnisse so ge
wesen wären wie heute, dann wäre jedenfalls die 
Formulierung anders geworden. 

(Abg. Drechsel: Dann hätte es überhaupt 
keinen Senat gegeben!) 

Der Senat wäre wirklich ein Spiegelbild der sozia
len Körperschaften des Landes geworden, nicht nur 
einer Gewerkschaft, sondern aller, die hierfür eben
falls in Frage kommen. 

Von diesem Standpunkt aus, meine Damen und 
Herren, glaube ich, ist es wohl berechtigt, daß man 
den Einwendungen des Senats nicht stattgibt und 
das vom Hause bereits beschlossene Abänderungs
gesetz so läßt, wie es ist. 

(Vereinzelter Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
erhält das Wo.rt der Herr Abgeordnete Donsberger. 

Donsberger (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Daß die Frage des Abänderungsge
setzes eine nochmalige Debatte auslösen würde, 
darüber war ich .mir vollkommen klar. Der Herr 
Kollege Weishäupl hat aber in der heutigen Plenar- . 
sitzung nichts anderes dargelegt als das, was er 
schon im Rechts- und Verfassungsausschuß gesagt 
hat. 

Nun ist die Entwicklung der Behandlung dieses 
Abänderungsgesetzentwurfs sehr interessant. Im 
Rechts- und Verfassungsausschuß des Bayerischen 
Landtags hat sich die Mehrheit der Abgeordneten 
für die Änderung des Senatsgesetzes ausgespro
chen. Die Plenarsitzung des Landtags hat der Auf
fassung des Rechts- und Verfassungsausschusses 
beigepflichtet und mit größer Mehrheit die Ab
änderung des § 4 des ·Senatsgesetzes beschlossen. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß des Senats 
hat nach eingehender Überprüfung des Abände
rungsgesetzes zum Senatsgesetz dieses Abände
rungsgesetz nicht als verfassungswidrig erklärt und 
sich auf den Standpunkt gestellt, daß gegen das Ab
änderungsgesetz keine Einwendungen erhoben wer
den sollen, und zwar mit 4 gegen 2 Stimmen. In 
der Plenarsitzung des Senats haben dann 32 Sena
toren dafür gestimmt, daß das Abänderungsgesetz 
zum Senatsgesetz verfassungswidrig sei und dem
gemäß gegen dieses Abänderungsgesetz Einwen
dungen zu erheben sind. Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß des Bayerischen Landtags hat dieser 
Auffassung widersprochen und beschlossen, die 
Einwendungen des Senats abzulehnen. 

Worauf gründet sich nun der Beschluß des Se
nats? Die 32 Senatoren gingen von dem Standpunkt 

aus, daß „Gewerkschaften" ein fest umrissener Be
griff ist und daß an diesem fest umrissenen Begriff 
nichts gedeutelt und nichts geändert werden sollte. 
Man sollte also andere Meinungen über die Frage, 
was man unter Gewerkschaften zu verstehen hat, 
in einem Gesetz nicht zulassen. Die 32 Senatoren 
sind dabei der Auffassung gefolgt, die die Vertreter 
der Gewerkschaften im Senat gegen das Ände
rungsgesetz vorgetragen haben. Was die Gewerk
schaftsvertreter im Senat gegen das Änderungs
gesetz vorgebracht haben, hat im großen ganzen 
Herr Kollege Weishäupl heute wiederholt. 

Wie stehen nun die Dinge? Man muß bei der Be
urteilung der Frage, welchen Personenkreis das 
Vlort „Gewerkschaften" umschließt, von den Auf
fassungen ausgehen, die seinerzeit die Abgeord
neten gehabt . haben, die die Bestimmungen der 
Verfassung ausgearbeitet und letztlich dem bayeri
schen Volk als Verfassung zur Entscheidung vor
gelegt haben. Aus den Protokollen über die Ent
stehung der bayerischen Verfassung geht aber 
zweifelsfrei hervor, daß man mit dem Begriff „Ge
werkschaften" die Zusammenfassung der Arbeiter, 
der Angestellten und der Beamten gemeint hat; 
denn der Abgeordnete S c h 1ög1 hat, als der Ar
tikel 35 erörtert wurde, nach dem Protokoll des 
Verfassungsausschusses der Bayerischen Verfas
sunggebenden Landesversammlung vom 26. August 
1948 ausgeführt: 

Man kann in einer Durchführungsbestimmung 
vorsehen, daß bei Neubil9-ung anderer Körper
schaften auch diese auf Grund ihrer Mitglied
schaft tatsächlich teilnehmen können. Das muß. 
selbstverständlich so sein, weil wir alle zu
sammen Demokraten sind. Wenn 

- jetzt kommt der entscheidende Satz! -

sich zum Beispiel bei der Arbeitnehmerschaft 
neue Gesichtspunkte ergeben würden, müßteri 
auch hier deren Vertreter berücksichtigt wer
den. 

Der Abgeordnete Schlögl konnte das nur ausführen, 
wenn unter „Gewerkschaften" die Arbeitnehmer
. s_chaft zu verstehen ist. Es ist aus den damaligen 
Zeitläuften heraus unbestritten, daß unter Arbeit
nehmerschaft die Arbeiter., Angestellten und Be
amten zu verstehen waren. 

(Abg. Weishäupl: Lesen. Sie doch den Arti-
kel 175 der bayerischen Verfassung!) 

-· Das ist etwas ganz anderes! Wenn die Argumen
tation des Kollegen Weishäupl richtig wäre, dann 
hätte man bei der Schaffung des bayerischen Be
amtengesetzes, das am 28. Oktober 1946 veröffent
licht worden ist, also zu einem Zeitpunkt entstan
den ist, als auch die bayerische Verfassung inhalt
lich bearbeitet wurde, niemals in diesem bayeri
schen Beamtengesetz den Begriff „Gewerkschaften" 
verwenden dürfen. 

(Agb. Weishäupl: _Das war ein Fehler!) 

- Ja, das war ein Fehler! 

(Heiterkeit) 

Art. 40 Abs. 3 des bayerischen Beamtengesetzes 
heißt: 
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(3) Unter den Mitgliedern des Landesperso
nalamts sollen sich in der Regel befinden: Ein 
Richter, je ein Beamter der inneren und 
Finanzverwaltung, ein Hochschullehrer, 

- und jetzt hören Sie! -

ein Vertreter der Beamtengewerkschaften, der 
von diesen vorgeschlagen wird, und zwei un
abhängige Persönlichkeiten, die nicht Beamte 
sind. 

w·enn nun die Argumentation, Herr Kollege Weis
häupl, die Sie vorgetragen haben, 

(Zuruf des Abg. Weishäupl) 

richtig wäre, dann dürften Beamte als Vertreter im 
Landespersonalamt überhaupt nicht fungieren, ob
wohl im Landespersonalamt ausschließlich über Be
amterufragen entschieden wird; denn es könnte, 
wenn man unter dem Begriff ,;Beamtengewerk
schaften" nur Arbeiter und Angestellte verstehen 
würde, gar nicht möglich sein, daß ein Beamter in 
dieser Institution überhaupt vertreten ist; es dürfte 
dann aber auch nitjlt „Beamtengewerkschaften" 
heißen. 

(Abg. Weishäupl: Herr Kollege Donsberger! 
Der Begriff „Beamter" ist in Art. 94 ff. de
finiert und der der Arbeitnehmer in Art. 175 

der bayerischen Verfassung!) 

- Nun gebe ich dem Kollegen Weishäupl ohne wei
teres recht: Es hat sich in der Literatur und Recht
sprechung der Begriff „Gewerkschaften" heraus
gebildet. Es sind verschiedene Merkmale erforder
lich, wenn sich eine Organisation im arbeitsrecht
lichen Sinne Gewerkschaft nenillen und tariffähig 
sein will. An Merkmalen, die eine Organisation 
tariffähig, also zur Gewerkschaft machen, und zwar 
im Sinne des § 2 des Tarifvertragsgesetzes, gibt es 
nicht nur drei, sonaern da gibt es eine ganze An
zahl. 

(Abg. Weishäupl: Zehn und neuerdings drei!) 

Genau so wenig wie das Wort „Berufsbeamter" ein 
einheitlicher. Begriff ist - denn Beamter im Sinne 
des Beamtenrechts ist etwas ganz anderes als Be
amter im Sinne des Strafrechts -, genau so. wenig 
gibt es einen einheitlichen Begriff „Gewerkschaften". 
Es gibt einen einheitlichen Begriff „Gewerkschaf
ten" vom Standpunkt des Arbeitsrechts aus. Aber 
auch im bayerischen Beamtengesetz ist in Artikel 40 
Absatz 3 von Beamtengewerkschaften die Rede. In 
§ 94 des neu geschaffenen Bundesbeamtengesetzes 
heißt es: „Die Spitzenorganisationen der zuständi
gen Gewerkschaften sind bei der Vorbereitung all
gemeiner Regelu111gen der beamtenrechtlichen Ver
hältnisse zu beteiligen." Der Berichterstatter hat 
zur Auslegung des § 94 des Bundesbeamtengesetzes 
ausdrücklich festgestellt, daß unter „Gewerkschaf
ten" nach § 94 des Bundesbeamtengesetzes nicht 
nur die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans
port und Verkehr zu verstehen ist, sondern auch 
der Deutsche Beamtenbund. Somit gibt es auch 
Gewerkschaften im Sinne des Beamtenrechts. Sie 
seh~n also, wenn Sie die zwei Beamtengesetze, das 

bayerische Beamtengesetz und das Bundesbeamten
gesetz, hernehmen, daß es eine einheitliche Begriffs
bestimmung „Gewerkschaften" nicht gibt. Es gibt 
Gewerkschaften im Sinne des Arbeitsrechts, und es 
gibt Gewerkschaften im Sinne des Beamtenrechts. 
Gewerkschaften im Sinne des Beamtenrechts sind 
etwas ganz anderes . als Gewerkschaften im Sinne 
des Arbeitsrechts. Daraus folgt, daß Artikel 35 der 
bayerischen Verfassung auch anders anzuwenden 
ist, zumal das bayerische Beamtengesetz zu einer 
Zeit entstanden ist, in der auch die bayerische Ver
fassung entstand. Daraus ergibt sich, daß Artikel 35 
der bayerischen Verfassung ganz anders zu ver
stehen ist als so, wie es der Herr Kollege Weishäupl 
hier vorgetragen hat. Ich stehe auf dem Stand
punkt, unter dem Begriff „Gewerkschaften" im 
Sinne des Artikels 35 der bayerischen Verfassung 
ist die Arbeitnehmerschaft zu verstehen, und zwar 
Arbeiter, Angestellte und Berufsbeamte. 

Organisationsmäßig hat sich seit dem Jahr 1946 
eine wesentliche Veränderung ergeben. Infolgedes
sen erheben die Organisationen, die sich erst nach 
1947 haben bilden dürfen, 

(Abg. Dr. Baumgartner: J~, dürfen!) 

weil sie in der Zwischenzeit anerkanntermaßen in 
Bayern eine bestimmte Bedeutung als Beamten
organisation erworben haben, einen Anspruch auf 
eine Vertretung im Senat. Daher ist das Wort „Ge
·werkschaften" im Sinne des Artikels 35 der bayeri
schen Verfassung aus dem Sinn und aus der Auf
fassung des Entstehens der ·bayerischen Verfassung 
heraus auszulegen. 

Ich bitte .das Hohe Haus, der Auffassung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses des Bayeri
schen La!t11dtaigs iheizrutreten, also der Entschedidung 
des :Senats zu wideTSprechen. Wenn vor.gebmcht 
wird, gegen die Entscheidung des Bayerischen 
Landtags werde eine Verfassungsklage beim Baye
rischen Verfassungsgerichtshof durch den Deut
schen Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Bayern, 
eingereicht werden, so können wir dem ruhig ent
gegensehen. Wir werden willens und bereit sein, 
die Auseinandersetzungen mit dem Deutschen Ge
werkschaftsbund auch vor dem Bayerischen Ver
fassungsgerichtshof aufzunehmen. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr .AJbgeordnete Dr. Geis'l!höringer. 

Dr. Geislhöringer '(BP): Meine Damen und Her
ren! 

(Abg. Haas: Vorsichtig sein! - Heiterkeit) 

Meine drei Vorredner haben sich mit größter Ge
wissenhaftigkeit und Minutiosität bemüht, die 
juristischen Begriffe zu verunklaren. Das ist ihr 
gutes Recht; ich möchte darüber nicht in Wettstreit 
treten, weil ich, wie Sie wissen, berufsmäßiger 
Jurist bin und als solcher bekanntlich den Laien 
mit dem gesunden Menschenverstand gegenüber 
nicht aufkommen kann. Ich bin auch nicht etwa 
Vertreter der Beamten oder irgendeiner Beamten-
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organisation noch von ihnen irgendwie beauftragt 
oder beeinflußt, 

(Abg. Hagen Lorenz: Erst recht kein Freund 
der Gewerkschaften!) 

- darauf komme ich noch zu sprechen, Herr Kol
lege; greifen Sie mir nicht vor -, wenn ich auch 
vor 40 J1a[lrnen eünii.,ge J,afüe Be1amte!l.' w1ar . .A!ber d1a- · 
mals waren die Vierib:ältnrl.ss·e noch ein bißchen an
ders. Es würde vielleicht einem anderen als mir, 
der nun eine besondere Stellung gegenüber den 
Gewerkschaften und ihren Funktionären, will ich 
einmal siag·en, 1auf Grund jahrze!hntelang·eT Erflaih
rung ·einnimmt, 1auf:ßallen, mit welchem Ei·fer und 
mit welcher Vehemenz und Hartnäckigkeit ausge
rechnet die Vertreter der linken Seite hier das 
Wort ergreifen und ihren Standpunkt für den 
allein rd.ch ti:gen, alled.nseligmach•eilJlden ihal ten. Nun, es 
WJa!l.' in 'einem 1gewd.ss1en S!i.nn igianz interessant, nach 

_dem Kollegen Weishäupl den Kollegen Strenkert 
zu hören, der auch Mitglied des Deuts·chen Gewerk
schaftsbundes ist; ich weiß nicht, seit wann, ich 
weiß nicht, ob recht gern oder ungern. · 

(Heiterkeit) 

Denn darüber kann man sich gerade nach den 
Erfahrungen · der letzten Monate seine eigenen 
Gedanken machen. 

(Abg. Weishäupl: Sogar einer der Guten!) 

- Meinetwegen; ich habe nichts dagegen. 

Ich möchte auch von vornherein jede Mißdeutung 
ablehnen. Ich bin gewiß gerade nach meiner Her
kunft und meiner Entwicklung kein .Gegner der 
Arbeiterschaft und erkenne das Recht der Arbeiter
schaft, sich in ihren wirtschaftlichen Belangen zu 
organisieren, durchaus an. Ich halte es für durch
aus berechtigt, wenn ich auch nicht mit den Metho
den der Gewerkschaften einverstanden bin, die 
sich in der letzten Zeit gerade bei uns in Augsburg 
durch ganz besondere Terrorakte im Streik der 
Heizungsmonteure wieder rühmlich ausgezeichnet 
haben. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. 

Ich bin weiter der Ansicht - und das ist Ihnen 
von der linken Seite dieses Hauses ja auch be
kannt -, die SPD und die Gewerkschaften sind 
im Lau:i'e der letzten Jahre ein so ziemlich identi
scher Begriff geworden. 

Man wird mir den Einwand bringen, den ich 
schon kenne: Die christlichen Gewerkschaften und 
die anderen Gewerkschaften sind jetzt in der Ein
heitsgewerksch·aft unter einen Hut gebracht. Na 
ja, der Hut hat manchmal kleine Löcher„ Manch
mal zeigt sich, daß er doch nicht alles so ganz dek
ken kann. 

(Abg. Donsberger: Daß der Hut hoch geht!) 

Er geht manchmal auch hoch, auch denen, die 
außerhalb des Huts sind. Die christlichen Gewerk
schaften sind zwar in der Einheitsgewerkschaft, 
aber daß sie sich darin nicht recht wohlfühlen, 
haben wohl die Erfahrungen der letzten Monate 
hinreichend bewiesen. 

(Zuruf des Abg. Hagen Lorenz) 

1Die Gewerkschaften haben sich heute bemüht, 
mit viel Aufwand zu beweisen, daß sie die nach 
Artikel 35 der Verfassung einzig berechtigten Ver
treter im Senat sind. Ich nehme ihnen das gar nicht 
übel; wenn sie ein Monopolrecht anstreben, ist das 
ihr gutes Recht. Die Frage ist nur, ob die anderen 
der gleichen Meinung sind und diesen Forderungen 
nachgeben. Ich sage mir immer, wenn ich das höre: 
Warum so kompliziert, wenn man es einfacher 
auch machen könnte? 

Der Herr Kollege Strenkert hat, glaube ich, schon 
darauf hingewiesen: Wir sollten nicht von Artikel 
35 Ziffer 4 ausgehen, sondern, um den Grundsatz 
zu kennen, nach dem der Artikel 35 Ziffer 4 auszu
legen ist, von dem Artikel 34. Er hat mit Recht 
gesagt, was der Sinn des Senates iJSt. Der Senat soll 
die Vertretung auch der sozialen Körperschaften 
des Landes sein. 

(Abg. Hagen Lorenz: Sehr richtig, der Senat! 
Nicht nur die Gruppe der Gewerkschaften!) 

. Im Senat sollen also die sozialen Körperschaften 
vertreten sein. Wenn ihr Standpunkt richtig wäre, 
wenn also die Beamtenschaft durch den Beamten
bund nicht vertreten werden könnte, wäre sie die 
einzige Schicht der erwerbstätigen Bevölkerung, 
die keine Vertretung hätte. 

(Zuruf des A:bg. Weishäupl) 
' 

Denn wenn sie die Ziffern 1 bis 10 des Artikels 35 
durchsehen, finden Sie alle vertreten mit Ausnahme 
der Beamten. Damit Sie das erreichen können, 
konstruieren Sie den Gedanken, Gewerkschaften 
seien nur die Organisationen der AFbeitnehmer, 
das heißt der Arbeiter und Angestellten. Der Be
griff „Arbeitnehmer" ist ·aber eigentlich nirgends 
genau festgelegt. 

(Abg. Weishäupl: Doch, in der bayerischen 
Verfassung!) 

- In der steht manches, was noch einer Auslegung 
bedürfte. Daß solche Auslegungen notwendig sind, 
beweist gerade der Streit über die Auslegung der 
Ziffer 4 des Artikels 35. 

Es steht doch fest, daß die Beamtenschaft genau
so ein Recht auf wirt1schaftliche Vertretung hat wie 
die Arbeiterschaft und die Angestelltenschaft. 

(Abg. Weishäupl: Stimmt!) 

Und dieses Recht wollen Sie ihr streitig machen! 
Daß sich seit 1946 manches geändert hat, werden 
Sie wohl zugeben. Daß sich auch im Laufe der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte noch manches 
ändern wird, besonders, wie wir hoffen, gegenüber 
dem Monopolstreben der „roten" Gewerkschaften 
- muß ich schon sagen-, 

(Oh! bei der ·SPD - Abg. Pittroff: das sind 
aber alte Begriffe, Sie müssen etwas Neues 

bringen!) 

dürfte im Interesse des Gemeinwohls unseres ge
samten Landes und unserer gesamten Bevölkerung 
liegen. Also juristisch können Sie nichts sagen. 

Eines steht fest: Sie unterscheiden jetzt zwischen 
den Beamten der Eisenbahn und der Post, die in 
der _ÖTV organisiert sind und den anderen. Da 
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sagen Sie natürlich, das sind zwei Paar Stiefel, das 
ist etwas anderes. Denn die ÖTV ist Mitglied des 
DGB.' Da hat dann die Beamtenschaft ein Recht auf 
Vertretung. Da liegt doch der Verdacht nahe, 

(Zuruf des Abg. Hagen Lorenz) 

daß man Ihre ablehnende Haltung eigentlich einem 
anderen Gedanken zuzuschreiben hat. Es ist sehr 
verdächtig, wenn Sie auf diese Weise die Beamten
schaft nicht zur Vertretung im Senat zulassen wol
len. Was ist denn eigentlich dieser weitere Ge
danke? Das, was man leider in manchen Betrieben 
einfacher macht. Da macht man es mit Zwang und 
Terror. Da wird in einem Betrieb gesagt: Wenn 
·einer nicht gewerkschaftlich organisiert ist, arbei
ten wir nicht mit ihm. <So weit können Sie nicht 
gehen. Aber sie werden es vielleicht einmal auf 
diesem Weg erreichen, wenn Sie sagen: Ihr Be
q_mten,· wenn ihr eine Vertretung im Senat haben 
wollt, gibt es. einen einzigen Weg; kommt zu uns, 
unsere Tore sind weit geöffnet. Aber wie dann die 
Beamtenschaft bei Ihnen organisiert wird, was 
daraus gemacht wird! Dann wehe uns! Dann wäre 
das ganze System der Beamtenschaft wahrschein
lich sehr bald unterhöhlt. 

Diesem Monopolgedanken geben wir also nicht· 
. nach. Wir sind der Meinung, l;;issen wir es ganz 
einfach beim Artikel 34, wonach alle sozialen Kör
perschaften ein Recht auf Vertretung haben. Wenn 
in der Ziffer 4 von Artikel 35 von „Gewerkschaf
ten" die Rede ist, darf dieser Begriff nicht eng
herzig präzisiert werden, sondern ist im vveitesten 
S•inne :auszulegen, nämlich auch im Sinne der be
ruflichen Organisation einer gewissen wichtigen 
Schicht unserer Bevölkerung, der Beamten .. 

Ich erinnere id:all'.'lan, daß ibei der GrünJdurug der 
DAG al\.lch rbe:i I1hne!l.1 ·ein Stroeit •entstanden tl.st, und 
el'linnere mich .sehr . wohl .dJa:rian, daß S:i<e dieser 
neuen Orgiaruisation von: Anfrang :an :aus dem ein
fachen Grill:)jd seh!L weruirg fr·eUil!dlich gerg·enitber
stan!den, weil Ihr·e Mrnnopolrrechte dardurch niatür
lich ed.n rbißchen tl.ns Wanken geraten siIJ1d. Mir 
mache!l.1 Sie nichts vor. Ich ibin sedit mefrlr als 
30 Jailrnen - seit 1918 - mit rd!en Gewerkschaften 
zusrammeng·ekommen IUilJd !harbe nrit iihnen zu tun 
gehabt. Ich 1~enne i!hre T•endiern.z:·en. 

'(.AJbg. Hagen LOII'·enz: WdT kennen ral\.lch ihre 
Tendenzen!) 

- Gott sed. !Dank! Ich ihabe nie •edn Heihl daraus 
gemacht. Ich haibe oft meiine Meinl\.lng gesagt und 
'ha:be rdamit nd.cht hinter dem Berg ·gehalten. Ich 
will Ihnen gianz of:ßen s•agen: Geben Sie den Kampf 
auf! Ich rgl:aurbe rklaum, diaß Siie in .dlliesem Haus 
ednen Erfolg damit ihrarben we11den. Wd.r gerben 
lhrem Monopolstn~ben nicht nrach. In Artilk!el 34 
der rbayerischen VeTfassung ä.st da:s ·Recht de1r Be
amtenschaft eindeutig geg·elben. Ich möchte auf 
Ed.nzelhed.ten .nicht weiter ed.ngehen; denn wenn 
man h1er ra:bsch:weliift l\llld vom Betni.eibsrätegesietz, 
vom A!'lbeitsgel'lichtsgesetz und 1weiß Gott welchen 
. Gesetzen noch spriicht, so sinrd das [)d.nge, rue mit 
diieser Fl'age giall' nichts. ~ tun ihaiben. Ob we Be-

amten erin Streikrecht harben oder nicht, hat md.t 
der Frarge a:ber giar nichts zu tun. 

Ich ste1he auf dem Standpunkt, :daß Sie mir das 
natürlich nicht zugeben werden: Es ist nicht das 
Wesentliche ·an den Gewerkschaften, daß s!ie ein 
Streikrecht hia1ben. 

·(Zuruf von rder SP.D: Doch, doch!) 

Das ist ihr Recht! Das wird ihnen niemand 
nehmen. Arber es d.st nicht 1das Wesenfäche. 

(Zuruf vonrder :SiPD: noch, es ist sehr wesentl!ich!) 

- Aiuch randere OrgianisatioIJJen, rdiie rdas Streikrecht 
mit Recht niicht in Anspruch nehmen können, näm
Hch rdiie Beamtenorganisationen, ih.aiben geIJJau die
sdben Rechte rund v;erpflichtungen und •genau das
se1be Recht 1auf Geltung in der Öffentlichkleü wie 
die Ar:beiter- uIJJd Angestelltenorganisramonen. 

Deshralrb rgl1eiches Recht 1auch für d1ese Berufs
gruppe! Wtir strärurben uns dagegen, :d!aß Sri.e aus 
gewer kscha·ftsorg.a-nisatorischen, monopold.stischen 
Gründen heraus d1es•er wkhti:g·en Gruppe iunter den 
Bevölkerungsschichten ri.hre Rechte streü.tig machen 
wollen. 

(Ber.iJ:fiaI:l 1bei .der BrP und rdier CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn .Arbgeordneten Ospa1d . 

Ospald {.SrP.D): Herr iPrfus:iJdent, meine Damen und 
Herren! -Daß der Herr Kollege Dr. Getl.slthörd.nger 
d:Lese günstige Gelegeinhed.t nicht verpassen wird, 
h:albe ich eig·entlich erwartet. 

{Zuruf: .Arber rer soll noch ii!berzeugt werden!) 

Ich muß arbrer -feststellen, er nri.mmt es zumindest 
nicht übel, rd:aß die Gewerkschaften 1den fost um
r:irssenen Begriff „Gewerkschaft" verteiJd:irgen. Das 
ist immel'lhin ein Fo1rtschrti.tt. Ich rg1aube, mit der 
Zeät· wird •er sogar noch ·zu überzel\lgen se.in. 

(Heiterkeit bei der BP) 

Herr Dr. Geislhöringer, Sie haben einri.ge Fälle aus 
Augsburg 1angeschnitten uIJJd spr·echen von Tenor. 
Ich möchte ·sragen das klingt wie ed.n Märchen; denn 
auch der deutsche Gewe!'lkscha·ft1er !hat viel zu viel 
Respekt vor Folizei und Gesretzen, rals rdiaß er zu 
solchen Mitteln greift. 

·(Wirderspvuch 1bei der ·BP unrd der CSU) 

Ich -eirä.nnere 1an ·eiruge Kampfmethoden :zium Beä.
spiel der ramerikanischen Gewerkschra.ften - in 
eiIJJem reri.n kapitalistisch·en L:aITT.Jd also. Wenn diiese 
Praktiken der 1ameriklanischen Gewerkschaften ed.n
mal rauf Deutsch1and ürbertriargen würden, dann 
würden fäe sagen: Das ist ja Revolution, das ist 
AufstaIJJd! Dia rd:rüiben aber denkt sich !l.1riemand 
etwras dabei, :und man sragt uns ;immer, d:aß die 
Ameri:kaner :in Bezug rauf T·olera:nz und Demokratie 
seh!L weit g•erkommen sind. Das ist a.iber !l.1icht der 
Gru!Il'd, warum ich hd.er spreche. 

ü1be!rr:ascht !hrat md.ch rd:d.e Auf:fiassiung des Herrn 
Kollergen Str.enker.t . 

{A!bg. IStrenkert: Das rg.eibe ä.ch zu!) 
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- Hen Kolleg·e Str.e~kert, ibe.i 1Iü:mem. wohnen zwei 
See1en in ·ed.ner BrTuSt. Ich weiß a:richt, Sie sind doch 
Mitgl1ied des Deutschen Gewerkschaftsbunids. 

'(.Albg. Donsibergetr: !Deswegen darf er doch 
• 

1eine ·and:ere Au'.fifiassu'lllg !haiben!) 

Sd.e hiaben :aher ·auch noch ed.ne ra.nidere Funktion, 
und für die wollten Sie hier wahrscheinlich plä
dieren. Wrir so11ten uns :aiber darülber k1air werden, 
daß 1es nicht gut d.st, die .Alus·ei:nandernetZJungen etwia 
1a'Ulf der iElbene des ·6. September a:uszutriagen. Ich 
kenne 1Stie so illan.g.e und ibtin .gian:z rüibetrrnscht, d:aß 
Stie so ei'llle Art G1'eichschia1tungsg·efühl ihier zum 
Ausdruck ibcingen möchten. 

{Wiiders:pl"IUch) 

J.a, 1bd.tte, ich iharbe es Sü v•ers1Janden! Ich h:a!be ver
standen: Wias eine· sozia1e .ATibe!i1Jneihmerorgiaiii
sation ri!st, das !bestimmen jetz,t wir. - Nicht wahr, 
so rgeht .es: U'.llatürld.ch 1auch Il!li.cht! 

r(W:iJderspruch des .Alhg. Strenkeirt) 

-
1Schön, ich fr·eue m!ich, wenn ich Stie falsch ver

standen ihaib~. A!ber Artikel 35 spricht nun einmal 
tlaT und eindeutig von den. Gerwell'."lkschaften, und 
wras mair1 diarunter veTSteiht, 'hat iHerr Kollerge Weis
lhäupl ihiier rerhenfaHs s1eihr k1ar und deutlich DJach
gewlliesen. 

(Zuruf von der CSU: Nachweisen wollen!) 

Der Bund Bayerischer Beamtenverbände ist nun 
einmal keine Gewerkschaft. Das steht auch nicht 
in seiner Satzung. Im übrigen, Herr Kollege Dons
berger, sind die Beamten im Senat ja schon ver
treten, zwar nicht als Repräsentanten des Bayeri
schen Beamtenbundes; sie sind aber vertreten. 
Außerdem ist die Wahrung der Interessen der Be
iamtenischiaft rals sülche in diesem [H)ause, wie ich 
glaube, bestimmt noch nie vernachlässigt worden. 
Lassen Sie mich einmal ein offenes Wort sagen! 
Aus den Kreisen der Industriearbeiterschaft und 
der Angestelltenschaft wird uns Abgeordneten so
gar gesagt: Ja, ihr im Landtag, ihr habt wohl mehr 
oder minder nur Gesetze für die Beamtenschaft zu 
beschließen. Man muß dann den Leuten immer 
sagen, daß es sich dabei um die Abstellung von 
Mißständen und die Befriedigung des Nachhol
bedarfs handelt. Deshalb möchte ich hier zum Aus
druck bringen, daß die Interessenwahrung der Be
amtenscharft erfolgt d.st, iurud ·~ar, wie ich glaube, 
ziemlich einhellig in allen Fraktionen. Damit kann 
man alsö hier nicht operieren, Herr Kollege Dons
berger! Sie werden uns natürlich genau so zugute 
halten müssen, daß die Interpretation des Begriffes 
„Gewerkschaften" eben nach unserer Auffassung 
eindeutig in der Satzung und in der Organisations
zusammengehörigkeit als solcher festgelegt ist. 

(Abg. Donsberger: Arbeitsrechtlich ja!) 

Sie haben verschiedene Argumente angeführt und 
versucht, dem Beamtenbund den in Artikel 35 der 
Verfassung aufgeführten Charakter zu verleihen. 
Den Begriff „Beamtengewerkschaft", den Sie für 
das Bayerische Landespersonalamt zitiert haben, 
gibt es natürlich. Ich möchte aber schon zum Aus-

druck bringen: Dann muß auch in der Satzung die
ser Beamtengewerkschaft ganz klar zum Ausdruck 
kommen, daß es sich um eine ·Gewerkschaft han
delt. Ich erinnere an die Gewerkschaft der Eisen
bahner Deutschlands, an die Deutsche Postgewerk-· 
schaft und einige andere mehr, die zweifellos Ge
werkschaften sind und zu 90 Prozent aus Beamten 
bestehen, weil nun einmai in diesen Berufszweigen 
vorwiegend Beamte tätig sind. 

(Abg. Donsberger: Haben diese ein 
Streikrecht?) 

- Das brauchen sie nur in der Satzung zu haben,. 
Herr Kollege Donsberger, dann werden Sie· den 
Charakter der Beamtengewerkschaft sof()rt bejahen 
müssen. Das ist also ,klar, das hat, Herr Kollege 
W eishäupl nachgewiesen. Im übrigen bin ich der 
Auffassung, daß sich der Bayerische Verfassungs
gerichtshof mit der Interpretation wird befassen 
müssen. Ich glaube, man sollte deshalb alle anderen 
Erwägungen ausschalten. Es geht nicht. darum, 
Herr Kollege Strenkert, aus diesen 11 Gewerk
schaftssitzen 11 SPD-Sitze zu machen, wie Sie sich 
hier ausgedrückt haben. Die Gewerkschaftler sind, 
das haben Sie selbst gesagt, gar nicht alle Sozial
demokraten. 

(Zuruf von ~er CSU) 

- Am 6. September, haben Sie gesagt, sei es so 
gewesen. Ich wünschte, es wäre ''so; das sage ich 
Ihnen ganz offen. Aber es ist nicht so. Infolge
dessen werden auch die Gewerkschaftsvertreter im 
Senat von ihren Organisationen vorgeschlagen ohne 
Rücksicht darauf, welcher parteipolitischen Rich
tung sie angehören; sie haben im Senat auch nur 
gewerkschaftliche Arbeitnehmerinteressen zu v.er
treten. Ich glaube deshalb, wir sollten den Einwen
dungen des Senats auf jeden Fall Rechnung tragen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Redrier 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Eberhardt gemeldet; 
ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Eberhardt {FDP): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich hätte nicht geglaubt, daß die Ziffer 3 unse
rer Tagesordnung uns so lange beschäftigen würde. 
Alles, was heute gesagt worden ist, wurde eigent
lich schon das letzte Mal gesagt, bevor der Senat 
zu dem Gesetz Stellung genommen hatte. Ich 
möchte aber hervorheben, daß alles, was der Herr 
Kollege Weishäupl so außerordentlich schön und 
tiefgründig ausgeführt hat, zwar sehr richtig ist, 
daß es aber nicht hierher gehört. Denn die Frage, 
auf die es einzig und allein ankommt, ist die: Wird 
der Artikel 35 Ziffer 4 seinem Wortlaut nach unter 
Zugrundelegung eines angeblich vorhandenen, fest 
umrissenen Begriffes oder seinem Sinne nach aus·
gelegt? Auch eine Verfassung ist kein Wortwerk 
in rdiem 1S!i.nne, rdaß man ·an dem Wort kleiben müßte, 
solange die Verfassung besteht, und daß jedesmal 
eine Verfassung geändert werden müßte, wenn der 
Inhalt der Verfassung sich der Entwicklung der 
Zeit entsprechend geändert hat; denn dann käme 
man über dauernde Verfassungsänderungen nicht 
hinaus. Und die Kautel, die wir gegen Verfassungs
änderungen eingebaut haben, ist so himmelhoch, 
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d,aß wfa· uns dri.ese Verfassung giar ll'icht 1an!deTS vor
gestellt haben können, als daß sie sich der Zeit ent
sprechend auch ihrem Sinne nach weiterentwickelt. 

Wenn wir das zugrundelegen, ist eines völlig· 
klar: Die Ziffer 1 nennt die Land- und Forstwirt
schaft, die Ziffer 2 die Industrie und den Handel, 
die Ziffer 3 das Handwerk, _die Ziffer 4 die Ge
werkschaften, die Ziffer 5 die freien Berufe, und 
nachher kommen alle möglichen öffentlichen Kör
perschaften und Genossenschaften. Bitte: Soll denn 
in diesem Katalog die Beamtenschaft einfach weg
gedacht gewesen sein? Das ist doch völlig ausge
schlossen, das wäre sinnlos. Ich bin überzeugt, daß 
der damalige Gesetzgeber ebenso nachzudenken in 
der Lage war, wie wir es heute sind. Wenn wir 
also der Verfassung überhaupt nur einen Sinn 
geben wollen und können, dann muß die Ziffer 4 
der damaligen Auffassung entsprechend, daß es als 
Arbeitnehmerorganisation nur die Gewerkschaften 
gab, in dem Sinne ausgelegt werden, daß man 
„Arbeitnehmer" als Oberbegriff gewollt hat, im 
Gegensatz zum „Arbeitgeber", und daß dem Be
amten als Arbeitnehmer auch der Staat als Arbeit
geber gegenübersteht. 

(Abg. Weishäupl: Stimmt!) 

Wenn rwi<r 1au:f die g!i:-oßen Grun1dsätzie zurück
gehen, auf die es hier ankommt, dann dürfte dar

. über kein Zweifel sein. 
Aus den ganzen, sehr schönen Darlegungen des 

Herrn Kollegen Weishäupl hat mich nur der Hin
weis auf das bayerische Betriebsverfassungsgesetz 
interessiert. Da hat sich nämlich der Gedanke, daß 
bei einer Auseinandersetzung zwischen dem Ar
beitnehmer und dem Arbeitgeber auch der Beamte 
in bestimmte allgemeine sozialrechtliche Gesichts
punkte mit hineinzunehmen sei, der Zeitentwick
lung entsprechend ausgeprägt; ob mit Recht oder 
nicht, mag dahingestellt sein, aber für Bayern war 
das sehr interessant. Dieses Gesetz kann also der 
Herr Kollege Weishäupl nicht für, sondern nur 
geg·en sri.ch 1anfüihr·en; denn in dJhm ist der Beamte 
ja ähnlichen rechtlichen Gesichtspunkten unter
stellt worden wie im übrigen .der Arbeitnehmer. 
Mehr will ich nicht sagen; der Worte sind genug 
gewechselt, und wir könnten jetzt endlich zur Ab
stimmung kommen. 

(Abg. Junker: Bravo!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Das geht aber nicht 
gleich; es sind noch zwei Redner gemeldet. Ich 
möchte aber vorschlagen, die Rednerliste zu schlie- · 
ßen. - Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

A~s nächster Redner erhält das Wort der Herr 
Abgeordnete Pittroff. 

Pittroff (SPD): Meine Damen und Herren! Auf 
die Ausführungen des Herrn Kollegen Dr. Geisl
höringer - ich suche ihn jetzt leider vergebens 

. hier im Saal - ist unbedingt eine kurze Erwide
rung notwendig. Der Herr Kollege Dr. Geisihörin
ger hat das Wort geprägt, es hätten sich hier Kol
legen bemüht, ganz bestimmte Begriffe zu v e r -

u n k 1 a r e n. Meiner Ansicht nach hat sich aber 
vor allem der Herr Kollege Dr. Geislhöringer be
müht, ganz bestimmte Tatbestände nicht klar sehen 
zu wollen; er hat mit Unterstellungen und Behaup
tungen gearbeitet und diese dann nicht einmal be
wiesen, nämlich die grundfalsche Behauptung, die 
Gewerkschaften wollten den Beamten oder den Be·
amtenverbänden verwehren, im Senat Vertreter zu 
bekommen. Diese Behauptung hat der Herr Kol
lege Dr. Geislhöringer doch ganz klar aufgestellt. 

Kein Mensch von unserer Fraktion, aber auch 
kein Vertreter der Gewerkschaften will den Be
amtenverbänden irgendwie die Vertretung im Se
nat verwehren; die Beamten sollen in den Senat 
hineinkommen. Ich bin selbst Beamter und war 
über 10 Jahre lang, bis 1933, Vorsitzender einer 
Bezirksgruppe des Bayerischen Beamtenbundes. 
Eines hat Herr Kollege Dr. Geislhöringer nicht ge
sagt, nämlich warum man verlangt, daß die Be
amtenorganisationen ausgerechnet nur über die 
11 Vertreter, die nach der Verfassung den Gewerk
schaften zugesprochen sind, ihre Vertreter in den 
Senat bringen sollen. Es gibt nämlich auch noch 
andere und leichtere Wege. Warum besinnen sich 
eigentlich die Beamtenorganisationen, die doch Ju
risten, erfahrene Beamte usw. haben, nicht auf 
einen gangbareren Weg, um in den Senat hineinzu
kommen? Der Zutritt wird ihnen nicht verwehrt; 
darum ist alle Polemik gegen die Gewerkschaften 
und gegen die SPD-Fraktion abwegig . 

Noch ein weiterer Gesichtspunkt: In unserer Ver
fassung ist alles, ·was über die Beamten zu sagen 
ist, im 9. Abschnitt des Ersten Hauptteils, und das 
was über die Arbeitnehmer im herkömmlichen Sinn 
zu sagen ist .,---- Herr Kollege Dr. Geislhöringer hat 
angedeutet, er wüßte gar nicht recht, was man in 
den Begriff „Arbeitnehmer" hineinzunehmen hat; 
nun, ich glaube, wir wissen alle, was man unter 
einem Arbeitnehmer zu verstehen hat-, im Vier
ten Hauptteil, Wirtschaft und Arbeit, 4. Abschnitt, 
in den Artikeln 172 und den folgenden unterge
bracht. Mir klip.gt es noch deutlich in den Ohren, 
wie immer dann, wenn wir im Besoldungsausschuß 
des Bayerischen Landtags irgendwelche Verhand
lungen haben, definiert wird, was ein Beamter ist 
oder wodurch ein Beamter charakterisiert wird. 
Man sagt dann immer sehr deutlich: Der Beamte 
steht in einem ganz besonderen Treueverhältnis 
zum Staat. Diesen Gesichtspunkt stellt man her
aus, wenn man es braucht, 

(Zuruf des Abgeordneten Donsberger) 

- ja, Herr Kollege Donsberger, es ist gut, daß Sie 
diesen Einwand noch bringen -, man. stellt das 
dann heraus und rückt Arbeitnehmer und Beamte 
sehr, sehr weit auseinander. Man will sie nicht ein
mal in Tuchfühlung kommen lassen, und darum 
möchte ich sagen: Weil man diesen Geist und diese 
Einstellung kennt, wäre es gar nicht gut, wenn 
man versuchen würde, von den Beamtenorganisa
tionen einige Sitze bet den Gewerkschaften mit 
unterzubringen. Es wäre also besser, den Weg zu 
gehen, der für die Beamtenorganisationen ange
bracht ist, damit sie die berechtigte Vertretung im 
Senat auch erhalten. 

(Beifall bei der SPD) 
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Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Lacher
bauer. 

Dr. Lacherbauer (BP): Meine Damen und Herren! 
Hier hat der Gesetzgeber selbst einmal die gleiche 
Frage zu entscheiden, wie sie sonst der Richter zu 
entscheiden hat, nämlich ob ein von ihm geschaf
fenes Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist. Nun 
heißt es in Artikel 35 unserer Verfassung, daß in 
den Senat Vertreter delegiert werden, unter ande
rem auch - da sind alle aufgezählt - Vertreter 
der Gewerkschaften. Hierzu möchte ich folgendes 
sagen: Man hat damals darunter nicht die konkret 
gebildete Gewerkschaft verstanden, sondern den 
weiteren Begriff. Das ist für mich schon deshalb 
ohne weiteres zweifelsfrei, weil es damals nur 
eine Gewerkschaft gegeben hat, so daß wir also 
den Gebrauch des Plurals, wenn wir c;lie konkrete 
Gewerkscha[t gewollt 'hätten, !tllcht verstehen könn
ten. 

Es hat keinen Sinn, hier noch viel zu diskutieren, 
meine Damen und Herrem Ich bin der Auffassung, 
daß der Senat mit seiner Einwendung nicht recht 
hat, und wenn ein Zwiespalt zwischen verschiede
nen Auffassungen besteht, kann nicht dadurch, daß 
man mit juristischen oder sonstigen Argumenten 
kommt, ein besseres Argument geliefert werden, 
als sie schon geliefert sind. 

Wir müssen es schon auf die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs ankommen lassen. Da eine 
solche nur erreichbar wird, wenn ein Gesetz ver
abschiedet ist, empfehle ich, dem Einwand des 
Senats nicht Rechnung zu tragen. 

(Vereinzelter Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu 
erteile ich das Wort dem Herrn Abgeordneten 
Donsberger. 

Donsberger (CSU): Herr Präsident, ich stelle An
trag auf namentliche Abstimmung. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist Antrag auf 
namentliche Abstimmung gestellt. Ich frage, wer 
diesen Antrag unterstützt. Nach der Geschäftsord
nung sind 10 Stimmen no.twendig. - Die Unter
stützimg genügt. Es findet namentliche Abstim
mung statt. 

Zur Abstimmung selbst bemerke ich folgendes: 
Wer den Einwendungen des Senats Rechnung tra
gen will, der muß in diesem Falle mit Neirn, mit 
der roten Karte, stimmen; denn wir stimmen über· 
den Ausschußvorschlag ab. Der Ausschuß hat aber 
vorgeschlagen, den Einwendungen des Senats nicht 
Rechnung zu tragen. Wer dem Ausschußvorschlag 
beitritt und die Einwendungen des Senats ablehnten 
will, der nimmt die blaue Karte und stimmt mit Ja. 
Weiß: Ich enthalte mich. 

Die Abstimmung ·beginnt. -

Das Alphabet wird wiederholt. -

Die Abstimmung ist geschlossen. Die Beratungen 
werden zur Feststellung des Abstimmungsergeb
nisses unterbrochen. 

(Die Sitzung wird von 17 Uhr 30 Minuten 
bis 17 Uhr 35 Minuten unterbrochen.) 

P~äsident Dr. Hundhammer: Die Beratungen sind 
wieder aufgenommen. 

Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung ist. 
folgendes: 174 Abgeordnete haben sich an der Ab
stimmung beteiligt. Davon haben mit Ja, also für 
die. Annahme des Ausschußvorschlags auf Ableh
nung der Senatseinwendungen, 118 Abgeordnete, 
mit Nein 53 und mit „Ich enthalte mich" 3 Ab
geordnete gestimmt. Damit ist im Sinne des Aus
schußvorschlags beschlossen, die Senatseinwendun-· 
gen abzulehnen. 

Mit Ja stimmten die Abgeordneten Dr. Anker
müller, Bachmann Georg, Bachmann Wilhelm, Ban
tele, Baumeister, Dr. Baumgartner, Baur Leonhard,: 
Dr. Becher, Behringer, Bezold, Bielmeier, Dr. Brü
cher, Donsberger, Dotzauer, Eberhard, 0Dr. Eber
hardt, Eder, Dr. Ehard, Eichelbrönner, Eisenmann1 

Elsen, Elzer, Engel, Ernst, Euerl, von Feury, 
Dr. Fischbacher, Dr. Fischer, von und zu Francken
stein, F;rank, Freundl, Frühwald, Gärtner, Gaßner 
Alfons, Gaßner Wilhelm, Dr. Geislhöringer, Greib, 
Dr. Guthsmuths, Dr. Raas, Hadasch, Haisch, Hauß
leiter, Heigl, Helmerich, Hettrich, Dr. Heubl, Höl
lerer, Hofmann Engelbert, Dr. Rundhammer, 
Dr. Jüngling, Junker, Ka:ifor, Karl, Klotz, Knott„ 
Köhler, Dr. Kolarczyk, Kotschenreuther, Kraus, 
Krehle, Kurz; Dr. Lacherbauer, Lang, Lanzinge.r, 
Lechner Hans, Lechner Josef, Dr. Lenz, Dr. Lippert,. 
Luft, Lutz, Mack, Dr. Malluche, Meixner, Mergler, 
Michel, Mittich, Dr. Müller, Nagengast, Nerlinger, 
Ortloph, Peterlik, Pfeffer, Piechl, Dr. von Prittwitz 
und Gaffron, Puls, Rabenstein, Rammelsberger, 
Dr.Raß, Riediger, Roth, Saukel, Dr.Schedl, Dr.Schier, 
Schmidramsl, Dr. Schönecker, Schreiner, Dr. Schu
bert, Schuster, Dr. Schweiger, Seibert, Dr. Soenning, 
Stain, Stegerer, Sterzer, Strenkert, Dr. Strosche„ 
Dr. Sturm, Thanbichler, Thellmarnn-Bidner, Ullrich, 
Dr. Weigel, Weinhuber, Weinkamm, Dr. Weiß, Wöl
fel, Wolf Hans, Dr. Wüllner, Zillibpler. 

Mit Nein stimmten die Abgeordneten Baur An
ton, Beier, Bitom, Bittinger, Demeter, Dietl, Drech
sel, Drexler, Förster, Gabert, Gareis, Götz, Gräßler, 
Günzl, Raas,· Hagen Georg, Hagen Lorenz, Hille
brand, Högn, Dr. Hoegner, Dr. Huber, von Knoerin:.. 
gen, Kramer, Krüger, Kunath, Laumer, Lindig, · 
Loos, Maag, Machnig, Müller, Narr, Ospald, Pieh
ler, Piper, Pittroff, Pranidl, Ritter von Rudolph, 
Scherber, Sebald, Seifert, Dr. Seitz, ·Sichler, Sittig, 
Stock, Strobl, Thieme, Volkholz, Walch, Weishäupl, 
Wimmer, Dr. Zdralek, Zietsch. 

Mit Ich enthalte mich stimmten die Abgeordneten 
Bauer Georg, Klammt, Simmel. 

Ich ruf.e ·aiuf die Zi[.fer 4 .der T.ageso~dnung: 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes Nr.124 über die Wiedererrichtung 
des Bayerischen Obersten Landesgerichts (Bei
lage 4627). 
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Ich ·erteiie das Wort zur Berdchterstatt'll'I1g über 
die V•erhiandlungen des: Ausschusses für Rechts- UIJJd 
Verfassungsfriagen r(Bed.l!age 4732) dem Herrn Ab
geordneten Dr. FiischeT. 

Dr. Fischer {OSrU), Berichterstatter: Herr Präsi
<lent, meine 'Dramen und Herren! Der Rechts- und 
Verd)assungsiausschiuß ihrat sich am 20. Oktober mit 
dem GesetzesvorschLag rbefaßt, den Sie auf !Beüage 
4627 fänden Uind rclier eine .Ä:nde1"ung des Gesetzes 
Üiher drie W!Leder·errichturug rdes Bayerischen Ober
sten Lra'Il'desg·e1richts ibezweckt. Berichterstatter war 
ich, Mit!beriichtersilatter rdrer Herr Kolle.ge Simmel. 

Zunächst wurde festgestellt, daß am 1. Oktober 
1953 dr·eli Bundes:g·eseitze in K:riaft getreten sind, 
da:s Ddtte Strafoechtsä'Il'deru:ngsg.esetz, das Jugend
gerichtsgesetz •1.md das Gesetz über das g1erichtlri.che 
VeTfahren in Lrandwirtschia.ftssrachen. Diesren drei 
Bill'ndesgese.tzen muß nunmehr .auch das Gesetz an
gepaßt werden, das dä.e Zustfü:iidiigfueit des Bayeri
schen Obersten Landesgerichts regelt. 

Eün weli:berer Zweck des Gesetzes auf Belilage 4627 
ist, daß dras Bayerische Obe-rste Landesgericht nur 
mi·t 1den A:ufgaiben rbe:fiaßt we!tiden 1Soll, die ihm 
·ed.1gentlich zustehen, 1also in •erster Lä.nie mä.t der 
Be;urteilrurng von Rechtsfragen; ·es soll weniger 
Tatsachen-, ials vielmehr Rechtsinstanz werden. So
weit ·es sich um dii!e Beurteilung Te!i.n tatbestands
inäßi:ger Friagen hiandelt, wä.11d rdie Neufässrung des 
§ 4 Absatz 1 de1r1 Oberl:andesgerichten eine we:iter
g·efrlende Zustänri;ltig~eit aJ.s tbä.siher eä.nrräumen. 

In der allgemeinen Aussp11ache !hat Herr. Mini
ster1alrat DT. R ö s c h vom Justizministerdum dm 
wesentlichen rdd!eselben Gesd.chtspunkte vol'getDagen. 

Man kiam dann zur lEinz·eliherr:atUIJJg. Zu Ar -
t .i k e 1 1 Z i f f e T 1 des Gesetzentwurfs wurde 
g1esagt, daß der nerue § · 4, dessen Änderung den 
Gegerusfond dd.eser Ziffer 1 bildet, die künftige Zu
stäl1!dtig1IDeit des Bayerischen Obersten Landesig1erd.chts 
iin 'Strafsachen ['egelt. Dabei sill!d unter Strafsachen 
im Si~e rdes ersten rSrafaes des Aibsiatzes 1 auch die 
0Tdnu'Il'gsw!Lddg~eiten zu verstehen. tDer 2wed.te 
Aibsatz des neu gefaßten § 4 '.liegt rd:ie Zruständ1gkeit 
deT Orberlandesgerlichte fest. Es ist rdurch!aus richtri.g, 
die Oberlianidesg·erichte nicht nur Üiber die Be-. 
sch:wel'dren gegen Besch1üsse n:ach rdem iachten und 
neunten A!bschnitt des ersten Bruch!es rder Straf
prozeßoridJnung entscheiden ,zu lassen, sonJdern auch 
Üiber Beschwel'.'den geg·en Be1Schlü1Sse, 1d1e dti.e An-
011dnung rder Vorlüihrung rbetrieffen; ia:uch insoweit 
ih!arudrelt es sli.ch im wesentlichen um lßeschlüsse, 
deTen Erwägurugen vorwä.egend auf tatsächlichem 
Geibiete ld!egen. 

Durch Buchstabe b des Absatzes 2 wird die Ent
scheidu!).g über die Beschwerden gegen die Be
schlüsse, durch die die Eröffnung des Hauptver
fahrens vom Gericht abgelehnt oder abweichend 
vom Antrag der Staatsanwaltschaft die Verwei
simg der Sache an ein Gericht niederer Ordnung 
ausgesprochen worden ist, vom Obersten Landes
gericht an die Oberlandesgerichte zurückübertra-

gen. Auch bei diesen Entscheidungen spielen 
Rechtsfragen im Gegensatz zu Tatfragen eine 
untergeordnete Rolle. 

Die in den Buchst·aben c und d des § 4 Abs. 1 in 
Artikel 1 Ziffer 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs 
vorgeschlagenen Änderungen gehen auf das Dritte 
Strafrechtsänderungsgesetz und das neue Jugend
gerichtsgesetz zurück. Die bedingte Entlassung hat 
man bisher in der jetzt vorgesehenen Form nicht 
g'ekannt. Soweit nach diesen Gesetzen die Ent
scheidung über Beschwerden, die im Zusammen
hang mit der Strafaussetzung zur Bewährung, der 
bedingten Entlassung, sowie der Aussetzung ·einer 
Jugendstrafe zur Bewährung ergeht, den Ober
landesgerichten zukommt, wäre nach der derzeiti
gen Fassung des Gesetzes Nr. 124 an deren Stelle 
das Oberste Landesgericht zuständig. Da aber auch 
hier in erster Linie Tatfragen, nicht Rechtsfragen 
zu entscheiden sind, ist es zweckmäßig, die Zustän
digkeit der Oberlandesgeri.chte festzulegen. 

Die Änderungen in Buchstabe e, g und h in 
.Nbsatz 2 des § 4 sind nur redaktioneller Natur. Da
gegen soll durch die Änderung in Buchstabe f die 
Zuständigkeit der Oberlandesgerichte über den 
Fall des § 181 des Gerichtsverfassungsgesetzes hin
aus auf alle Fälle ausgedehnt werden, in denen im 
Strafverfahren auch eine Ordnungsstrafe festge
setzt werden kann. Diese Erweiterung ist sachlich 
angezeigt. Rechtsfragen spielen erfahrungsgemäß 
auch hier nur eine un~ergeordnete Rolle. Bekannt
lich haben gerade diese Ordnungsstrafen an Be
deutung wesentlich zugenommen und werden sich 
vermutlich in der Zukunft noch mehr durchsetzen. 

Es wurde dann ·einstimmig Artikel 1 Ziffer 1 der 
Vorlage, wie sie Beilrage 4627 vorsieht, auf Antrag 
beider Berichterstatter angenommen. Ich darf nur 
darauf hinweisen, daß in Absatz 2 des neugefaßten 
§ 4 eine rein stiHstische Änderung insofern eintritt, 
als nach den Worten „Die Oberlandesgerichte sind 
zuständig für die Entscheidung über die Beschwer
den (weiteren Beschwerden)" ein Komma zu setzen 
ist. 

Zu Artikel 1 Ziffer 2 wurde ausgeführt, 
daß die Entscheidung über Beschwerden in Grund
buchsachen und in anderen Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit häufig recht schwer 
sei und im wesentlich•en reine Rechtsfragen betref
fe. Daher sei es angebracht, wie bisher, auch künf
tig das Oberste Landesgericht in letzter Instanz 
befinden zu lassen. Wie die Begründung zu Ziffer 2 
ausführt, ist die Rechtsgrundlage in § 52 des Ge
setzes über das gerichtliche Verfahren in Land
wirtschaftssachen vom 21. Juli 1953, also einem 
Bundesgesetz, gegeben. .Auch Ziffer 2 wurde un
verändert angenommen. 

Artikel 1 Ziffer 3 wurde ebenso unver
ändert angenommen. Dabei wurden die Begriffe 
;,Großer Senat" und „Vereinigte Größe Senate" 
eingehend erläutert. 

Art i k e 1 2 des Gesetzentwurfs wurde in der 
Fiassung der Regierungsvorlage .angenommen. Da
bei wünschte der Vertreter des Justizministeriums, 
daß als Zeitpunkt des Inkrafttretens. des Gesetzes 
de·r 1. Dezember gewählt wird. Dem wurde aber 
nicht zugestimmt. 
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In der Schlußabstimmung wurde dem Gesetzent
wurf vom Rechts- und Verfassungsausschuß ein
stimmig die Zustimmung· erteilt. Ich bitte Sie 
ebenso, diesem Entwurf zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir treten in die 
erste Lesung ein. Ich schlage vor, die allge
meine und besondere Erörterung miteinander zu 
verbinden. - Ein Widerspruch erhebt sich nicht; 
Wortmeldungen liegen nicht vor; die Aussprache 
ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abs t i mm u n g. Ich bitte Sie 
die Beilage 4627 zur Hand zu nehmen. 

Ich rufe auf Artikel 1. Bei dem besonderen Um
fang des Artikels bitte ich, mir die Verlesung zu 
.erlassen. Der Text liegt Ihnen vor. - Das Hohe 
Haus ist damit einverstanden. - Wer dem Arti
kel 1 die Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. -,--- Stimmenthal·
tungen - erfolgen nicht. Artikel 1 ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2, den ich verlese: 

(1) Dieses' Gesetz ist dringlich. Es tritt am 
1. November 1953 in Kraft.· 

(2) Das Oberste Landesgericht bleibt für die 
Entscheidung von Beschwerden (weiteren Be
schwerden) in Strafsachen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gesetzes bei ihm an
hängig sind, auch nach diesem Zeitpunkt zu
ständig. 

(3) Der Staatsminister der Justiz wird er
mächtigt, den Wortlaut des Gesetzes Nr. 124 
im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzu
machen und dabei die Absätze der Paragra
phen zu bezeichnen. 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? 
,-- Beide erfolgen nicht. Auch Artikel 2 ist einstim'
mig angenommen. Damit ist die erste Lesung be
endet. 

Ich schlage vor, sofort die zweite Lesung 
folgen zu lassen. - Dagegen erhebt sich keine 
Erinnerung. Ich eröffne die Aussprache. - Eine 
Wortmeldung liegt mir nicht vor. Wir kommen zur 
Abstimmung. Dabei werden zugrunde gelegt 
die Beschlüsse der ersten Lesung. 

Ich rufe auf Artikel 1. - Ohne Erinnerung. 

Artikel 2. - Ohne Erinnerung. 

Ich stelle fest, daß die beiden Artikel des Ge
setzes die Zustimmung des Hauses auch in der 
zweiten Lesung gefunden haben. Damit ist die 
zweite Lesu:µg beendet. 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s t i m m u n g 
über das ganze Gesetz. Ich schlage vor, diese .in ein
facher Form vorzunehmen. Das Hohe Haus ist da
mit einverstanden. Ich bitte diejenigen Mitglieder 
des Hohen Hauses, die dem Gesetz in der Fassung 
der Beschlüsse der zweiten Lesung die Zustimmung 
erteilen, sich vom Platz zu erheben. - D!e An·
nahme des Gesetzes ist einstimmig erfolgt. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes: 
Nr. 124 über die Wiedererrichtung des Baye
rischen Obersten Landesgerichts. 

Ich stelle fest, daß auch der Titel des Gesetzes 
vom Hohen Hause gebilligt ist. Damit ist dieser 
Punkt der Tagesordnung abgeschlossen. 

Es folgt die Beratung der Ziffer 5 der Tages-
ordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über die Rechtsver
hältnisse des Präsidenten und der Mitglieder 
des Direktoriums der Bayerischen Staatsbank 
(Beilage 3565). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Rechts
und Verfassungsfragen gemäß Beilage 4607 wurde 
bereits berichtet. Über die Verhandlungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt (Beilage 4739} 
berichtet der Herr Abgeordnete von Feury. 

(Zuruf des Abg. Dr. Zdralek) 

__: Herr Kollege, ich glaube, Sie wollt~n einen An
trag auf Rückverweisung stellen. Ich halte es aber 
für zweckmäßig, vor dieser Antragstellung die an 
sich sehr kurze Berichterstattung entgegenzuneh
men. Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten 
von Feury. 

von Feury (CSU), Berichterstatter.: Hohes Haus,. 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt beschäftigte sich in seiner 237. Sit
zung vom 23. Oktober 1953 mit dem Entwurf eines 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse des Präsiden
ten und der Mitglieder des Direktoriums der Baye·· 
rischen Staatsbank (Beilagen 3565 und 4607). Be
richterstatter: von Feury, Mitberichterstatter: Rie
diger. 

Nach einer kurzen Geschäftsordnungsdebatte, bei 
der Abgeordneter Dr. L ach e r b au e r darauf 
hinwies, daß man sich an § 30 der Geschäftsord
nung halten solle, stellte der B e r i c h t er s t a t -
t er einleitend fest, der Gesetzentwurf sei veran
laßt, weil der Geschäftsumfang der Bayerischen 
Staatsbank, wie er sich in den letzten Jahren ent
wickelt habe, eine größere Bewegungsfreiheit er
fordere, um den Konkurrenzkampf mit den priva
ten Banken erfolgreich führen zu können. Von den 
7 Mitgliedern des Direktoriums der Staatsbank, die 
zur Zeit in Frage stünden, seien 4 vor 1945 und 
3 nach 1945 in das Beamtenverhältnis übernom• 
men worden. Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
habe auf Vorschlag eines Unterausschusses einige 
Abänderungen beschlossen, die aus der Beilage 4607 
zu e·rsehen sind. Gegen den Entwurf habe man vor
gebracht, daß die leitenden Herren der Bayerischen 
Staatsbank einerseits in den Genuß von Beamten
rechten kommen und andererseits die höheren Be
züge der in der Privatwirtschaft Beschäftigten er
halten sollen. Das scheine aber tatsächlich nicht der 
Fall zu sein, weil alle Mitglieder des Direktorium$ 
sich bereits dafür ausgesprochen hätten, das An
gestelltenverhältnis zu wählen. Wenn vorgebracht 
werde, daß mit den Mitgliedern des Direktoriums 
Pensionsverträge abgeschlossen würden, so werde 
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das auch bei den privaten Banken häufig so ge
handhabt. 

Der Mitberichte r statte r führte aus, die 
vorgesehene Neuregelung knüpfe an den Grund
gedanken des Artikels 7 des Gesetzes über die 
Bayerische Staatsbank von 1950 an. Man wolle eine 
bewegliche Personalpolitik schaffen, um hochqua
lifizierte Fachkräfte zu erhalten. Zur Zeit seien in 
der Staatsbank 900 Beamte und 1000 Angestellte, 
also rund 2000 Personen beschäftigt. Das Kernstück 
des Gesetzes sei § 2. 

Staatssekretär Dr. Ringe 1 man n wies darauf 
hin, daß auch bei der Landeszentralbank, der Ge
meindebank und der Landesanstalt für Aufbau
finanzierung eine ähnliche Regelung; wie in diesem 
Gesetzentwurf vorgesehen, für die ·Rechtsverhält
nisse ihrer leitenden Direktoren gelte. 

Es entspann sich eine längere Diskussion zwi
schen Dr. Lacherbauer und Staatssekretär 
Dr. R i n g e 1 m a n n über den § 2 des Gesetzes. 
Eine Einarbeitung des Aktiengesetzes in dieses Ge
setz wurde beraten. 

Abgeordneter R a b e n s t ein begründete den 
Streichungsantrag seiner Fraktion zum § 4. 

Nach einer nochmaligen Auseinandersetzung zwi
schen Dr. L a c h e r b a u e r und Staatssekretär 
Dr.Ringe 1 man n einigte man sich, folgende For
mulierungen des Gesetzes anzunehmen: 

§ 1: Die Fassung der Regierungsvorlage wurde 
·einstimmig angenommen. 

Zu § 2 wurde folgende Neufassung einstimmig 
.angenommen: 

(1) Der Präsident der Bayerischen Staats-· 
bank wird von der Bayerischen Staatsregierung 
bestellt .. Die übrigen Mitglieder des Direkto
riums bestellt das· Staatsministerium der Fi
nanzen. 

(2) Die Bestellung erfolgt auf höchstens fünf 
Jahre; eine wiederholte Bestellung ist zulässig. 

(3) Das Dienstverhältnis des Präsidenten und 
der ständigen Mitglieder wird durch Verträge 
geregelt, die das Staatsministerium der Finan
zen abzuschließen hat. 

§ .3 wurde in der Fassung der Regierungsvorlage 
einstimmig angenommen. 

§ 4 Absatz 1 lautet folgendermaßen: 

Ein ständiges Mitglied des Direktoriums kann 
vom Staatsministerium der Finanzen jederzeit 
unter Wahrung seiner vertraglichen Ansprüche 
abberufen werden, wenn sich ergibt,. daß es 
dauernd seinen Dienstaufgaben sachlich nicht 
gewachsen ist. Es kann ferner abberufen wer
den, wenn es seine Pflichten gegenüber der 
Bank in gröblicher Weise verletzt; in diesem 

·Fall verliert der Abberufene auch seine Ver
sorgungsansprüche. Die Entscheidung über die 
Abberufung trifft das Staatsministerium der 
Finanzen nach· Anhörung des Direktoriums. 

Diese Neufassung wird gegen zwei Stimmen ange
nommen. 

Die Absätze 2 und 3 des § 4 wurden gegen 
1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung in der Fassung 
der Regierungsvorlage angenommen. 

§ 5 erhielt die Zustimmung in der Fassung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses. 

Den §§ 6, 7, 8 und 9 wurde in der Fassung der 
Regierungsvo.rlage zugestimmt, wobei die Fest
legung des Tages des Inkrafttretens dein Plenum 
überlassen wurde. · 

In der Schlußabstimmung wurde das Gesetz mit 
den beschlossenen Änderungen bei 3 Stimmenthal
tungen angenommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, ebenso zu verfahren. 

Präsident Dr. H;undhammer: Zu •einer Gesch-äfts
ovdnungslbemerkung ·e1rteire lieh das Wort dem Herrn 
Ahgeovdneten 1Dr. Zdrialek. 

Dr. Zdralek ·(SiPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich glaube, wir sind in der letzten 
Sitzung, 1als wir das Gesetz 1dem. Hiaiushaltsaus
schuß iliberwiesen ha1ben, •etwas üiberfa:hren wor
den. Das Gesetz gehört 'kaum in Iden Hiaushalts-
1a:usschuß, weil die· Bayerische Staiatsbank eine 
Kövperschiaft :ist ;u'IJJd nicht im Etat des bayerischen 
Staates aufgeführt ist, höchstens die Abführung, die 
die •Staats!bank 1e1stet. Man wird .aiber nicht be
hia.iupten können, idiaß etwia idurch dieses Gesetz 
die .Aihfü:hriu111g geschmälert werde, sonst wd.rd uns 
die Sta1atsib1ank sicher lba1d beweisen, daß sie wahr
schein1ich .in 1eThöhtem M1aße fäeßen wevde irufo1ge 
rder ihö'he1ren QuiaHtät und größeren A.ribeits1kraft 
rder •Dirrektoren der Staiatsibank. J•edenfa.lls. müssen 
wfr feststeHen, idaß der Beschluß rdes Haushalts
ausschusses dem 1Rechts- und Ver:fiassurngsausschuß 
nicht vorgelegen hat. 

Meine Fraktion h1at igeig.en die Fassung des Be
schlusses tim l.Haushaltsausschuß rechtliche l\IDd v.er
fassungsrechtld.che Bedenken und ich 1be1antvage da
her, ·zunächst den Beschluß des Hausihaitsausschrus
ses rdem Rechts- und Verfassungs1ausschuß zur 
Beriatung ·zu iliberweisen. Vllielleicht •kann damit die 
Üibenveiisnmg des Antraigs der Frra:ktion der FDP 
verbunden weriden, d:ie heute einen Albänderungs
antrrag :auf Streichung des § 4 eingelbr.acht hiat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte zunächst 
formal ibemeT'ken, id!aß der Rechts- und Vierfas
sungsausschuß sich sehr wohl mit dem Gesetz 
beräbs e:inmal befaßt hat iund diaß der Herr Ab
ig·em1clnete Dr. Zdralek darüber in der 162. Sitzung 
am 13. Oktober .im Plenum berrichtet ih!at. Dann 
wurde 1beschlossen, die Angelegenheit 1dem Haus
halts1aussch:uß zurückzugeben. 

Nun ist aber die Frage, ob der Rechts- und Ver
fassungsausschuß nach dem Haushaltsausschuß 
nochmals Stellung nehmen muß. Es ist jetzt so 
J5eantragt. Aus dem Hohen Hause kann nun je-
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mand geschäftsordnungsmäßig gegen diesen An
trag Stellung nehmen. - Das tut niemand. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag auf Verweisung der Ziffer 5 der Tagesord
nung an den Rechts- und Verfassungsausschuß 
stattgeben will, möge sich vom Platz erheben. -
Das ist die Mehrheit. Die Angelegenheit wird von 
der Tagesordnung abgesetzt und an den Rechts
und Verfassungsausschuß zurückverwiesen. 

Die Ziffer 6 der Tagesordnung entfällt, weil der 
Antrag auf Beilage 1641 und 4658 von den Antrag
stellern zurückgezogen ist. 

Ich schlage nunmehr vor, die Beratungen für 
heute abzubrechen. Anschließend findet noch eine 
Sitzung des Pfalzausschusses des Landtag,es .statt. 
Die Beratungen werden morgen früh 9 Uhr wieder 
aufgenommen. 

Die Sitzung ist für heute geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 56 Minuten) 


